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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
am vergangenen Sonntag, den 27.08.2023, 
konnten wir in Jagstzell im Erlebnisbereich 
„Jagst erleben“ unseren Genusstag anlässlich 
des 50-jährigen Ostalbkreisjubiläums feiern. 
Leider war das Wetter an diesem Tag nicht auf 
unserer Seite, doch gab es zwischendurch im-
mer wieder Regenpausen und im wunderbar 
dekorierten Festzelt konnten sich die zahlrei-
chen Besucherinnen und Besucher niederlassen.
Begonnen wurde dieser Tag mit einem Wort-
gottesdienst, in dem Pastoralreferentin Frau 
Ramona Richter zum Motto „Genuss“ die 
passenden Worte fand und mit Herrn Thomas 
Weidler als Vertreter der Evangelischen Kir-
chengemeinde darauf einging, dass auch Re-
ligion ein Genuss sein kann. Musikalisch um-
rahmt wurde diese Feier von Frau Rebele aus 
Hohenberg.
Herr Landrat Dr. Bläse, der den Gottesdienst 
verfolgte, betonte in seiner Begrüßung, wie 
wichtig auch für ihn die christlichen Werte 
sind und dass er daraus für seine tägliche Ar-
beit viel Kraft schöpfe.
Zum Jubiläumsjahr des Ostalbkreises erklärte 
er, dass jede der 42 Städte und Gemeinden im 
Ostalbkreis einen Tag zugewiesen bekam, um 
ein Fest oder einen Aktionstag als Stadt oder 
Gemeinde im Jubiläumsjahr zu begehen. Er 
freute sich, dass Jagstzell, trotz des etwas 
ungünstigen Termins inmitten der Ferien- und 
Urlaubszeit, sofort ein „Ja“ auf den 27. August 
gegeben habe. Bei der offiziellen Baumüber-
gabe des Feldahorns in unserem Arboretum 

konnte sich Herr Landrat Dr. Bläse zugleich ein 
Bild über unseren schönen Erlebnisbereich 
entlang der Jagst machen. Beim Bogenschie-
ßen, das vom Schützenverein auf der Bogen-
wiese angeboten wurde, stellten sich Herr 
Landrat Dr. Bläse als Robin Hood des Ostalb-
kreises (wie er in der Presse genannt wurde) 
und Herr Bürgermeister Peukert sehr gut an. 
An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an 
unseren Schützenverein, der dieses Angebot 
ermöglicht hat.
Zum Frühschoppen mit Weißwurstfrühstück 
und Mittagessen von der Metzgerei Zeller aus 
Dankoltsweiler unterhielt der Musikverein 
Jagstzell unter der Leitung von Simone Boy die 
Besucher mit stimmungsvoller Musik. Am 
Nachmittag sorgte Alexander Latzko mit sei-
ner Family-Band „MUSIC-4-FRIENDS“ für 
weitere genussvolle Unterhaltung. Beeindru-
ckend war vor allem der Auftritt seiner Kinder.
Am Nachmittag traf sich um Nikolaus Kurz 
eine stattliche Gruppe, um mit diesem den 
Spuren der Haus- und Hofchronik zu folgen 
und am Stand der Gemeindeverwaltung konn-
te man sich mit Kaffee und Kuchen stärken.
Ein kleiner Markt mit regionalen Spezialitäten 
von unseren Direktvermarktern aus Jagstzell, 
Familie Drukenmüller, Familie Lahoz mit ihren 
Forellenspezialitäten sowie der Stand von 
Honig Walter, unterstützt mit einem Bauern-
hofeisstand der Familie Lang aus Fichtenau 
und Kartoffelchipsspezialitäten von Familie 
Hoffmann aus Dinkelsbühl, war geboten und 
sorgte so für einen wahren Genuss für den 
Gaumen.

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, konnte sich Herr Landrat Dr. Bläse zugleich ein 

Rückblick Genusstag am 27.08.2023

An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an 
alle, die an und für diesen Tag mitgewirkt ha-
ben – angefangen von der Organisation, dem 
Zeltauf- und -abbauteam, dem Dekorations-
team des Festzelts, dem Kleintierzuchtverein 
für das Bereitstellen des Vereinsheims, dem 
Musikverein, der Family-Band „Music-4-
FRIENDS“, dem Schützenverein, der freiwilligen 
Feuerwehr, dem Reitverein für die Übernahme 
des Getränkestands, Herrn Nikolaus Kurz, der 
kath. und. ev. Kirchengemeinde, Familie Zeller 
für die hervorragende Bewirtung sowie unseren 
Direktvermarktern und natürlich auch den 
fleißigen Kuchenbäckerinnen und -bäckern für 
die zahlreichen Kuchenspenden.

Herzliche Grüße
Ihr
Patrick Peukert
Bürgermeister
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 Öffentliche Bekanntmachung

Öffentlich-rechtliche Vereinbarung 
Förderantragscluster nach Gigabit-
RL 2.0 - Programm graue Flecken
Stadt Lauchheim,
vertreten durch BMin Andrea Schnele
und

Gemeinde Abtsgmünd,
vertreten durch BM Armin Kiemel
und

Gemeinde Adelmannsfelden,
vertreten durch BM Manuel Hoke
und

Gemeinde Heuchlingen,
vertreten durch BM Peter Lang
und

Gemeinde Hüttlingen,
vertreten durch BM Günter Ensle
und

Gemeinde Jagstzell,
vertreten durch BM Patrick Peukert
und

Gemeinde Neuler,
vertreten durch BMin Sabine Heidrich
und

Gemeinde Rainau,
vertreten durch BM Christoph Konle
- nachfolgend „Auftraggeber“ -
sowie

Stadt Ellwangen (Jagst),
vertreten durch OB Michael Dambacher
- nachfolgend „Geschäftsbesorger“
- alle gemeinsam nachfolgend „Kooperations-
partner“ genannt -

schließen nachfolgend parallele öffentlich-
rechtliche Vereinbarung im Sinne von 8 25 
Abs. 1, Abs. 2, S. 2 GKZ zur Bildung eines 
gemeinsamen Förderantragsclusters „Cluster 
Nord“ ab.

Präambel
Die Breitbandförderung des Bundes wird im Jahr 
2023 mit der Richtlinie „Förderung zur Unter-
stützung des Gigabitausbaus der Telekommuni-
kationsnetze in der Bundesrepublik Deutsch-
land“ vom 31.03.2023 - Gigabit-RL 2.0“ 
fortgesetzt werden. Die gemeindeübergreifende
Zusammenarbeit wird im Kriterienkatalog zur 
Priorisierung der Förderanträge stark gewichtet
(vgl. Ziffer 5.7 Gigabit-RL 2.0)
Die Kooperationspartner vereinbaren daher im 
Hinblick auf die Bildung eines Förderantrags-
clusters für das Gebiet Cluster Nord was folgt:

§ 1 Gegenstand der öffentlich-rechtlichen 
Vereinbarung
(1) Gegenstand dieser Kooperationsvereinba-

rung (nachfolgend „Vereinbarung“ ge-
nannt) ist die Bildung eines Förderantrags-
clusters für das Gebiet Cluster Nord zur 
Stellung eines gemeinsamen Förderantrags 
im Förderprogramm Gigabit-RL 2.0 (nach-
folgend „Förderantrag“ genannt).

(2) Die Auftraggeber beauftragen den Ge-
schäftsbesorger mit der Stellung eines ge-
meinsamen Förderantrags und Abwicklung 

Amtliche
Bekanntmachungen

Störung der Telefonanlage bei 
der Gemeindeverwaltung
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
sicherlich haben Sie sich schon gewundert, 
weshalb Sie uns in den letzten Tagen tele-
fonisch nicht erreichen konnten. 
Leider wurde unsere Telefonanlage nach 
dem schweren Gewitter am Donnerstag, 
24.08.2023 in Mitleidenschaft gezogen. 
Wir arbeiten derzeit mit Hochdruck daran, 
diese Störung zu beheben und hoffen, dass 
der Schaden schnellstmöglichst behoben 
werden kann, um Sie sobald wie möglich 
wieder telefonisch begrüßen zu dürfen.

Ihre Gemeindeverwaltung

Pressemitteilung des Landratsamts Ost-
albkreis - Geschäftsbereich Straßenver-
kehr - vom 30.08.2023

Vollsperrung der K 3322 
zwischen Jagstzell und 
Ropfershof
Aufgrund Belagsarbeiten muss die 
K 3322 zwischen Jagstzell und Ropfers-
hof im Zeitraum vom 04.09.2023 bis 
10.11.2023 für den Straßenverkehr voll 
gesperrt werden.
Eine entsprechende Umleitung wird über 
die K 3229 und die B 290 sowie in umge-
kehrter Richtung eingerichtet.

Die Verkehrsteilnehmer werden um Be-
achtung gebeten.

Breitbandausbau „Graue Flecken“

Genehmigung 
zum Beitritt „Cluster Nord“
Das Regierungspräsidium Stuttgart hat die zwi-
schen der Stadt Ellwangen und der Stadt Lauch-
heim und den Gemeinden Abtsgmünd, Adel-
mannsfelden, Heuchlingen, Hüttlingen, 
Jagstzell, Neuler und Rainau am 09.08., 10.08., 
11.08. und 17.08.2023 abgeschlossene öffent-
lich-rechtliche Vereinbarung zur Bildung eines 
gemeinsamen Förderantragsclusters „Cluster 
Nord“ zur Übertragung der Durchführung des 
Förderantragsverfahrens einschließlich der Aus-
bezahlung der Fördermittel auf die Große Kreis-
stadt Ellwangen gem. § 25 Absatz 5 i. V. m. § 28 
Absatz 2 Nr. 2 GKZ mit Schreiben vom 
24.08.2023 genehmigt.
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des Förderantragsverfahrens einschließlich 
der Ausbezahlung der Fördermittel an die 
Auftraggeber im Falle eines positiven För-
dermittelbescheids.

 Der Geschäftsbesorger nimmt diesen Auf-
trag an. Hierzu vereinbaren die Auftragge-
ber jeweils mit dem Geschäftsbesorger im 
Wege einer öffentlich-rechtlichen Verein-
barung nach 8 25 Abs. 1, Abs. 2 S. 2 GKZ 
(Durchführung der Aufgaben der Auftrag-
geber), dass allein der Geschäftsbesorger 
bei der Stellung eines gemeinsamen Förder-
antrags als Antragssteller und Zuwen-
dungsempfänger für das Förderantrags-
cluster Gebiet Cluster Nord gegenüber dem 
Fördermittelgeber handelt, und zwar bezo-
gen auf sein Gemeindegebiet im eigenen 
Namen und für eigene Rechnung und bezo-
gen auf die Gemeindegebiete der jeweiligen 
Auftraggeber im Außenverhältnis im eige-
nen Namen, im Innenverhältnis jedoch für 
Rechnung der jeweiligen Auftraggeber 
(mittelbare Stellvertretung).

(3) Die Kooperationspartner sind sich bewusst, 
dass der Fördermittelgeber die Bewilligung 
und Auszahlung der Fördermittel an Bedin-
gungen und Voraussetzungen knüpft und 
auch zeitliche Vorgaben hinsichtlich des 
Förderantragsverfahrens macht. Des Weite-
ren sind sich die Kooperationspartner be-
wusst, dass nicht alle Eventualitäten der 
Vertragsdurchführung vorhergesehen wer-
den können. Die Kooperationspartner ver-
pflichten sich, diese Vereinbarung im Sinne 
der Richtlinie „Förderung zur Unterstützung 
des Gigabitausbaus der Telekommunikati-
onsnetze in der Bundesrepublik Deutsch-
land“ vom 31.03.2023 — Gigabit-RL 2.0“ 
(nachfolgend „Fördermittelrichtlinie‘“ ge-
nannt) und im Sinne der Bedingungen und 
Voraussetzungen für die Bewilligung und 
Auszahlung der Fördermittel auszulegen 
und danach zu handeln.

(4) Die Durchführung von Vergabeverfahren 
und sonst die Schaffung von Vorausset-
zungen für die Fördermittelbewilligung, die 
über die reine Stellung eines gemeinsamen 
Förderantrags und die reine Abwicklung des 
Förderantragsverfahrens hinausgehen, sind 
nicht Gegenstand dieser Vereinbarung. Den 
Kooperationspartnern steht es jedoch frei, 
Planungs- und Bauleistungen zur Umset-
zung des Gigabitausbaus der Telekommuni-
kationsnetze in ihrem Gebiet gemeinsam im 
Rahmen von Bündelausschreibungen zu 
vergeben; in diesem Fall treffen die Koope-
rationspartner hierzu gesonderte Verein-
barungen zur Abwicklung der Bündelaus-
schreibung und der Aufteilung der bei 
Vorbereitung und Durchführung der Bün-
delausschreibung anfallenden Aufwendun-
gen unter den Kooperationspartnern.

§ 2 Grundsätze der Zusammenarbeit
(1) Die Kooperationspartner kooperieren bei der 

Bildung des Förderantragsclusters rein ver-
traglich. Die Gründung einer Gesellschaft 
bürgerlichen Rechts wird nicht bezweckt 

oder vereinbart, und zwar weder als Außen- 
noch als Innengesellschaft. Gleiches gilt für 
die Bildung gesamthänderisch gebundenen 
Vermögens.

(2) Die Kooperationspartner verpflichten sich, 
sich gegenseitig über alle Fragen, die den 
Förderantragscluster betreffen, rechtzeitig 
und umfassend zu informieren.

§ 3 Durchführung des Förderantragsverfahrens
(1) Der Förderantrag besteht aus einem initia-

len Förderantrag (nachfolgend „initialer 
Förderantrag“ genannt) und einem Kon-
kretisierungsantrag (nachfolgend „Kon-
kretisierungsantrag“ genannt). Soweit sich 
einzelne Regelungen sowohl auf den ini-
tialen Förderantrag als auch den Konkreti-
sierungsantrag beziehen, wird der Begriff 
„(Förder-)Antrag“ verwendet.

(2) Für die Stellung des initialen Förderantrags 
gilt:
(a)  Die Auftraggeber stellen dem Ge-

schäftsbesorger unverzüglich, spätes-
tens bis 18.09.2023, alle Unterlagen 
und Informationen zur Verfügung, die 
der Geschäftsbesorger für die Stellung 
des initialen Förderantrags benötigt. 
Die Auftraggeber informieren sich 
selbst, welche Unterlagen und Infor-
mationen erforderlich sind. Der Ge-
schäftsbesorger ist nicht verpflichtet, 
die Unterlagen und Informationen der 
Auftraggeber auf Vollständigkeit und 
Richtigkeit zu prüfen. Dabei bleibt es, 
auch wenn der Geschäftsbesorger bei 
einem Auftraggeber auf Vervollständi-
gung oder Richtigstellung dessen Un-
terlagen oder Informationen hinwirkt. 
Alle Kooperationspartner sind und 
handeln eigenverantwortlich.

(b) Der Geschäftsbesorger reicht den ini-
tialen Förderantrag in der Zeit vom 
19.09.2023 bis spätestens 
10.10.2023 bei dem Fördermittelgeber 
ein. Der Geschäftsbesorger ist nicht 
verpflichtet, die Frist auszureizen.

(3)  Für die Stellung des Konkretisierungsan-
trags gilt:
(a)  Die Auftraggeber stellen dem Ge-

schäftsbesorger unverzüglich, spätes-
tens innerhalb von vier Wochen nach 
Abschluss der für den Konkretisierungs-
antrag relevanten und sie jeweils be-
treffenden Vergabeverfahren, alle Un-
terlagen und Informationen zur 
Verfügung, die der Geschäftsbesorger 
für die Stellung des Konkretisierungs-
antrags benötigt. Im Übrigen gilt § 3 
Abs. (2) (a) dieser Vereinbarung ent-
sprechend.

(b) Der Geschäftsbesorger reicht den Kon-
kretisierungsantrag innerhalb von zwei 
Monaten nach Abschluss des letzten für 
den Konkretisierungsantrag relevanten 
Vergabeverfahrens, nicht aber vor Ab-
lauf der in 8 3 Abs. (3) lit. (a) dieser 
Vereinbarung einem jeden Auftraggeber 
zugestandenen Frist, bei dem Förder-
mittelgeber ein. Der Geschäftsbesorger 

ist nicht verpflichtet, die Frist auszurei-
zen.

 Die Kooperationspartner gehen davon 
aus, dass es für die Fristwahrung ge-
genüber dem Fördermittelgeber auf den 
Abschluss des letzten für den Konkreti-
sierungsantrag relevanten Vergabever-
fahrens ankommt. Für den Fall, dass 
diese Annahme nicht zutrifft, stimmen 
sich die Kooperationspartner unterei-
nander ab. Die Kooperationspartner 
erklären sich bereit, die in 8 3 Abs. (3) 
lit. (a) dieser Vereinbarung genannte 
Frist nicht auszuschöpfen, falls dies zur 
Fristwahrung gegenüber dem Förder-
mittelgeber erforderlich ist. Ziel ist es, 
den Konkretisierungsantrag so zu stel-
len, dass in der Summe ein möglichst 
hoher Betrag an Fördermitteln bewilligt 
wird.

(4) Der Geschäftsbesorger hält die Auftragge-
ber über den aktuellen Stand der Antrag-
stellung und des Antragsverfahrens auf dem 
Laufenden. Er informiert die Auftraggeber 
unverzüglich, falls der Fördermittelgeber 
Nachforderungen in Bezug auf den initialen 
Förderantrag oder Konkretisierungsantrag 
stellt oder weitere Nachweise oder Ähnli-
ches fordert.

 Soweit hiervon nur ein einzelner Auftrag-
geber betroffen ist, erfolgt die Information  
nur an diesen Auftraggeber. Der oder die 
Auftraggeber stellen dem Geschäftsbesor-
ger die vom Fördermittelgeber verlangten 
Nachforderungen und Nachweise etc. un-
verzüglich zur Verfügung. Ferner informiert 
der Geschäftsbesorger die Auftraggeber 
unverzüglich, insbesondere sobald über den 
initialen Förderantrag oder den Konkretisie-
rungsantrag entschieden ist oder soweit 
Fördermittel bei ihm eingegangen sind. Der 
Geschäftsbesorger überlässt den Auftrag-
gebern eine Kopie des Fördermittelbe-
scheids in vorläufiger Höhe und des Förder-
mittelbescheids in abschließender Höhe 
(nachfolgend auch „vorläufiger Förder-
mittelbescheid“ und „abschließender För-
dermittelbescheid“ genannt).

(5) Die Informationspflicht des Geschäftsbesor-
gers nach vorstehendem Absatz (4) ist be-
schränkt auf die Antragstellung und das 
Antragsverfahren im Allgemeinen sowie 
Informationen, die einen informationsbe-
gehrenden Auftraggeber selbst betreffen. 
Der Geschäftsbesorger erteilt einem Auf-
traggeber keine Auskünfte in Bezug auf 
einen anderen Auftraggeber; ausgenommen 
sind der Fördermittelbescheid in vorläufiger 
Höhe und der Fördermittelbescheid in ab-
schließender Höhe, sollte er individuelle 
Informationen zu einzelnen Auftraggebern 
enthalten.

(6) Der Geschäftsbesorger darf die nach dieser 
Vereinbarung geschuldeten Leistungen 
nach seiner Wahl selbst erbringen oder sich 
hierzu eines Dritten bedienen. Die Auftrag-
geber können sich zur Erfüllung ihrer 
Pflichten ebenfalls Dritter bedienen.
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(7) Die Kooperationspartner sind sich bewusst, 
dass sie keinen Anspruch auf eine positive 
Bescheidung des Förderantrags und Bewil-
ligung der Fördermittel haben.

§ 4 Haftung des Geschäftsbesorgers
(1) Der Geschäftsbesorger wendet bei der 

Durchführung dieser Vereinbarung die 
Sorgfalt an, die er auch in eigenen Angele-
genheiten anwendet („diligentia quam in 
suis“). Die Haftung des Geschäftsbesorgers 
ist daher auf Vorsatz und grobe Fahrlässig-
keit beschränkt.

(2) Soweit die Haftung des Geschäftsbesorgers 
ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies 
auch für die persönliche Haftung seiner An-
gestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Ver-
treter und Erfüllungsgehilfen.

§ 5 Aufteilung der im Cluster erlangten För-
dermittel/Anforderung der Fördermittel/ 
Herausgabepflicht des Geschäftsbesorgers
(1) Die in dem Fördermittelbescheid in ab-

schließender Höhe bewilligten Fördermittel 
werden auf die Kooperationspartner anhand 
der Konkretisierungen in dem abschließen-
den Fördermittelbescheid verteilt. Sofern 
der abschließende Fördermittelbescheid 
keine Konkretisierungen enthält, erfolgt die 
Verteilung anhand der Konkretisierungen in 
dem Konkretisierungsantrag des Geschäfts-
besorgers.

(2) Der Geschäftsbesorger beziffert die auf die 
einzelnen Kooperationspartner entfallenden 
Anteile der Fördermittel innerhalb von vier 
Wochen nach Erhalt eines positiven und ab-
schließenden Fördermittelbescheids. Die 
Auftraggeber können der Bezifferung inner-
halb von vier Wochen nach Zugang der 
Bezifferung widersprechen. Der Wider-
spruch muss schriftlich gegenüber dem 
Geschäftsbesorger erfolgen.
a)  Widerspricht kein Auftraggeber inner-

halb vorstehender Frist, wird die Bezif-
ferung des Geschäftsbesorgers für alle 
Kooperationspartner verbindlich.

b)  Widerspricht mindestens ein Auftrag-
geber innerhalb vorstehender Frist, ei-
nigen sich alle Kooperationspartner auf 
eine Bezifferung der auf die einzelnen 
Kooperationspartner entfallenden An-
teile an den Fördermitteln. Die Beziffe-
rung wird verbindlich, sobald alle Ko-
operationspartner der Bezifferung 
schriftlich zugestimmt haben.

(3) Hebt der Fördermittelgeber den abschlie-
ßenden Fördermittelbescheid teilweise auf, 
so beziffert der Geschäftsbesorger die auf 
die einzelnen Kooperationspartner entfal-
lenden Anteile der Fördermittel neu; die 
bisherige Bezifferung wird gegenstandslos. 
§ 5 Abs. (2) dieser Vereinbarung gilt ent-
sprechend. Hebt der Fördermittelgeber den 
abschließenden Fördermittelbescheid ins-
gesamt auf, so entfällt die bisherige Bezif-
ferung ersatzlos.

(4) Werden in Bezug auf einzelne Kooperati-
onspartner keine oder nur geringere Förder-

mittel abschließend bewilligt als beantragt, 
werden diese Kooperationspartner nicht 
oder nur in entsprechend geringerem Um-
fang an der Aufteilung der Fördermittel 
beteiligt.

(5) Den Kooperationspartnern ist bekannt, dass 
der Fördermittelgeber die abschließend 
bewilligten Fördermittel erst nach Ab-
schluss des jeweils geförderten Projekts und 
nur auf Anforderung an den Geschäftsbe-
sorger ausbezahlt. Die Anforderung der ab-
schließend bewilligten Fördermittel erfolgt 
durch den Geschäftsbesorger innerhalb an-
gemessener Frist, nachdem ein Auftragge-
ber den Geschäftsbesorger über den Ab-
schluss seines Projekts schriftlich informiert 
und dem Geschäftsbesorger alle Nachweise 
(insbesondere die Verwendungsnachweise, 
vgl. § 6 Abs. 3 dieser Vereinbarung) und 
Unterlagen vollständig zur Verfügung ge-
stellt hat, die für eine ordnungsgemäße 
Anforderung erforderlich sind. Soweit die 
Fördermittelrichtlinie frühere Zahlungen 
vorsieht, können frühere Zahlungen nach 
Maßgabe der Fördermittelrichtlinie ange-
fordert werden. Die Regelungen dieser Ver-
einbarung gelten für frühere Zahlungen 
entsprechend.

(6) Der Geschäftsbesorger zahlt die auf einen 
Auftraggeber entfallenden Fördermittel 
unverzüglich, spätestens innerhalb von zwei 
Wochen, nach Verbindlichwerden der Bezif-
ferung und dem Eingang der den Auftrag-
geber betreffenden Fördermittel bei dem 
Geschäftsbesorger aus. Dem Geschäftsbe-
sorger steht kein Zurückbehaltungsrecht in 
Bezug auf die Fördermittel zu, ausgenom-
men ist das Zurückbehaltungsrecht des 
Auftraggebers für seinen Vergütungsan-
spruch und seinen Aufwendungsersatzan-
spruch (vgl. § 7 Abs. [1] und Abs. [2] dieser 
Vereinbarung). Der Geschäftsbesorger kann 
dieses Zurückbehaltungsrecht nur gegen-
über dem jeweiligen Auftraggeber ausüben.

(7) Fordert der Fördermittelgeber bereits aus-
gezahlte Fördermittel zurück, so zahlt der 
Auftraggeber, dessen Fördermittel von der 
Rückforderung betroffen sind, diese Förder-
mittel unverzüglich, spätestens innerhalb 
von zwei Wochen, nach Aufforderung hier-
zu an den Geschäftsbesorger zurück. Der 
Geschäftsbesorger wird die vom Auftrag-
geber erhaltene Rückzahlung unverzüglich, 
spätestens innerhalb von zwei Wochen 
nach Erhalt, an den Fördermittelgeber aus-
zahlen.

§ 6 Verwendung der Fördermittel
(1) Die Kooperationspartner verwenden die 

Fördermittel ausschließlich im Rahmen des 
vorgesehenen Verwendungszwecks und 
halten sich an alle gesetzlichen und be-
hördlichen Vorgaben zu den Fördermitteln. 
Sofern die Fördermittel zeitgebunden sind, 
verwenden die Kooperationspartner die För-
dermittel innerhalb der dafür vorgesehenen 
Zeit, soweit die Fördermittel nicht ohnehin 

erst nach Abschluss des geförderten Pro-
jekts ausbezahlt werden.

(2) Die Kooperationspartner unterlassen jedes 
Verhalten, das die bewilligten Fördermittel 
gefährden könnte.

(3) Die Kooperationspartner sorgen für ord-
nungsgemäße Verwendungsnachweise. Die 
Auftraggeber stellen dem Geschäftsbesor-
ger die sie betreffenden Verwendungsnach-
weise ordnungsgemäß, insbesondere inner-
halb der dafür vorgesehenen Frist, zur 
Verfügung (vgl. auch § 5 Abs. 5 dieser Ver-
einbarung).

§ 7 Vergütung des Geschäftsbesorgers, Auf-
wendungen
(1) Der Geschäftsbesorger erhält von jedem 

Auftraggeber eine einmalige Vergütung in 
Höhe von jeweils EUR 1.000,00 netto zu-
züglich der gesetzlichen Umsatzsteuer, so-
fern die Vergütung der Umsatzsteuer unter-
liegt. Die Bezahlung der Vergütung erfolgt 
nach Übermittlung des abschließenden 
Fördermittelbescheids an den jeweiligen 
Auftraggeber und Erhalt der Rechnung über 
die Vergütung innerhalb von vierzehn Ka-
lendertagen.

(2) Sofern sich der Geschäftsbesorger in Er-
füllung seiner Pflichten nach dieser Verein-
barung Dritter bedient, werden die hierfür 
anfallenden Kosten als Aufwendungen auf 
alle Kooperationspartner umgelegt. Die 
Höhe des Anteils der einzelnen Kooperati-
onspartner bemisst sich nach der Anzahl der 
Adressen in seinem jeweiligen Hoheitsge-
biet, die in einem grauen Fleck liegen.

(3) Sofern sich ein Auftraggeber in Erfüllung 
seiner Pflichten eines Dritten bedient, ge-
hen die damit verbundenen Kosten zu sei-
nen Lasten.

(4) Die Auftraggeber haften gegenüber dem 
Geschäftsbesorger für dessen Vergütung 
und Aufwendungsersatz nicht als Gesamt-
schuldner.

§ 8 Genehmigungen, Laufzeit, Aufhebung, 
Kündigung
(1) Die Vereinbarung muss bis spätestens zum 

15.09.2023 wirksam geworden sein, damit 
der Geschäftsbesorger noch innerhalb der 
Förderantragsfrist bis spätestens 10.10.2023 
den gemeinsamen Förderantrag stellen 
kann.

(2) Die Vereinbarung bedarf gemäß 8 25 Abs. 5 
S. 1 GKZ der Genehmigung der zuständigen 
Rechtsaufsichtsbehörde.

(3) Die Vereinbarung ist nach 8 25 Abs. 6 GKZ 
mit der Genehmigung von den beteiligten 
Kooperationspartnern öffentlich bekannt zu 
machen. Sie wird am Tage nach der letzten 
öffentlichen Bekanntmachung rechtswirk-
sam.

 Sie gilt, bis der Geschäftsbesorger alle be-
willigten Fördermittel ordnungsgemäß an 
die Auftraggeber ausbezahlt hat und die 
ausbezahlten Fördermittel nicht mehr zu-
rückverlangt werden können - weder der 
Fördermittelgeber vom Geschäftsbesorger 



1. September 2023  l  Nummer 35  l  Seite 5

noch der Geschäftsbesorger von den Auf-
traggebern, längstens jedoch bis 31. De-
zember 2050.

(4) Eine Aufhebung der Vereinbarung bedarf 
gemäß § 25 Abs. 1 S. 2 GKZ der Genehmi-
gung der zuständigen Rechtsaufsichtsbe-
hörde.

§ 9 Schlussbestimmungen
(1) Änderungen und Ergänzungen dieser Ver-

einbarung bedürfen zu ihrer Wirksamkeit 
der Schriftform und in den Fällen des § 25 
Abs. 5 S. 2 GKZ und Abs. 6 GKZ darüber 
hinaus der Genehmigung durch die zustän-
dige Rechtsaufsichtsbehörde sowie die öf-
fentliche Bekanntmachung der Änderungen 
und der Genehmigung. Das Schriftformer-
fordernis gilt auch für die Aufhebung dieser 
Schriftformklausel.

(2) Sollte eine Bestimmung dieser Vereinbarung 
ganz oder teilweise unwirksam oder nicht 
durchführbar sein oder werden oder sollte 
sich in dieser Vereinbarung eine Lücke be-
finden, so wird dadurch die Gültigkeit der 
übrigen Bestimmungen nicht berührt. An-
stelle der unwirksamen oder undurchführ-
baren Bestimmung gilt diejenige wirksame 
oder durchführbare Bestimmung als verein-
bart, die dem Zweck der unwirksamen oder 
undurchführbaren Bestimmung am nächs-
ten kommt. Im Falle einer Lücke gilt dieje-
nige Bestimmung als vereinbart, die dem 
entspricht, was nach dem Zweck dieser Ver-
einbarung vereinbart worden wäre, sofern 
die Kooperationspartner die Angelegenheit 
von vornherein bedacht hätten.

Für die Stadt Ellwangen (Jagst)
gez. Dambacher
Oberbürgermeister 

Für die Stadt Lauchheim
gez. Schnele
Bürgermeisterin

Für die Gemeinde Abtsgmünd
gez. Kiemel
Bürgermeister

Für die Gemeinde Adelmannsfelden
gez. Hoke 
Bürgermeister

Für die Gemeinde Heuchlingen
gez. Lang
Bürgermeister

Für die Gemeinde Hüttlingen
gez. Ensle 
Bürgermeister

Für die Gemeinde Jagstzell
gez. Peukert
Bürgermeister

Für die Gemeinde Neuler
gez. Heidrich
Bürgermeisterin

Für die Gemeinde Rainau
gez. Konle
Bürgermeister

Öffentliche Bekanntmachung

35. Änderung des Flächennutzungs-
plans (FNP) der Vereinbarten 
Verwaltungsgemeinschaft (VVG) 
Ellwangen in den Bereichen 
„Auchtfeld III“ und „Auchtfeld Ost“ 
in Wört
Frühzeitige Öffentlichkeitbeteiligung nach 
§ 3 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB)
Der Gemeinsame Ausschuss der Vereinbarten 
Verwaltungsgemeinschaft Ellwangen hat in 
seiner öffentlichen Sitzung am 25.07.2023 den 
Entwurf der 35. FNP-Änderung gebilligt und die 
frühzeitige öffentliche Beteiligung nach § 3 
Abs. 1 BauGB beschlossen.

Für den räumlichen Geltungsbereich ist der 
abgedruckte Abgrenzungsplan maßgeblich. Die 
dargestellte Nutzung entspricht dem FNP vor 
der Änderung.
Die Gemeinde Wört verzeichnet in den vergan-
genen Jahren einen steigenden Bedarf an Wohn- 
und Gewerbebauflächen. Um diese Bedarfe zu 
decken, soll am südlichen Ortsrand ein neuer 
Wohn- und Gewerbestandort entstehen. Ent-
sprechend sollen im Rahmen der 35. Änderung 
des Flächennutzungsplans Wohnbauflächen und 
gemischte Bauflächen ausgewiesen werden.
Die Änderung des Flächennutzungsplans erfolgt 
im „Parallelverfahren“ gemäß § 8 Abs. 3 BauGB 
zu den Bebauungsplänen „Auchtfeld III“ und 
„Auchtfeld Ost“ der Gemeinde Wört.
Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung nach 
§ 3 Abs. 1 BauGB erfolgt in der Zeit vom 
11.09.2023 bis einschließlich 10.10.2023. 
Die Flächennutzungsplanänderung mit der Be-
gründung wird im genannten Zeitraum ent-
sprechend des Planungssicherstellungsgesetzes 
(PlanSiG) durch Veröffentlichung im Internet 
unter www.ellwangen.de/bekanntmachungen 
bzw. unter www.ellwangen.de unter der Rubrik 
„Rathaus & Service“, „Öffentliche Bekanntma-
chungen“ öffentlich ausgelegt. Die vorliegende 
Bekanntmachung ist dort bereits eingestellt.

Als zusätzliches Informationsangebot werden 
die Verfahrensunterlagen im angegebenen 
Zeitraum im Interimsrathaus der Gemeinde 
Jagstzell, Hauptstraße 4, 73489 Jagstzell zu 
den üblichen Öffnungszeiten öffentlich aus-
gelegt.
Außerdem werden die Verfahrensunterlagen im 
angegebenen Zeitraum der Öffentlichkeitsbe-
teiligung im Rathaus Ellwangen, Spitalstraße 4, 
Eingangsbereich Haupteingang, öffentlich aus-
gelegt, solange der Zugang zum Rathaus Ell-
wangen eröffnet ist.

Öffnungszeiten Rathaus Ellwangen:
Montag: 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr + 14.00 Uhr bis 
16.00 Uhr
Dienstag: 8.00 Uhr bis 14.00 Uhr
Mittwoch: 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr
Donnerstag: 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr + 14.00 Uhr 
bis 18.00 Uhr
Freitag: 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr

Sollte das Rathaus auch während der üblichen 
Öffnungszeiten geschlossen sein, ist als zusätz-
liches Informationsangebot vor dem überdach-
ten Haupteingang des Rathauses Ellwangen in 
der Spitalstraße 4, in der Seitenwand ein öf-
fentlich zugängliches „Lesegerät“ vorhanden. 
Darüber ist die Internetseite www.ellwangen.de 
mit den auszulegenden Unterlagen öffentlich 
leicht zu erreichen. In begründeten Fällen kön-
nen die Unterlagen auf Anfrage unter Telefon 
07961/84-387 zugesandt werden.
Während der vorstehend genannten Frist sollen 
Stellungnahmen elektronisch per E-Mail an 
stadtplanung@ellwangen.de übermittelt wer-
den. Bei Bedarf können Stellungnahmen auch 
schriftlich an die Stadtverwaltung Ellwangen, 
Spitalstraße 4, 73479 Ellwangen abgegeben 
oder während der Öffnungszeiten des Rathau-
ses Ellwangen mündlich zur Niederschrift er-
klärt werden.
Es wird darum gebeten die Anschrift anzugeben, 
um das Ergebnis der Behandlung der Stellung-
nahme mitteilen zu können. Sollte das Rathaus 
auch während der üblichen Öffnungszeiten ge-
schlossen sein, sind mündliche Stellungnahmen 
zur Niederschrift nur nach vorheriger telefoni-
scher Terminvereinbarung unter der Telefon-
nummer 07961/84 - 387 möglich.
Es wird darauf hingewiesen, dass Stellungnah-
men, die im Verfahren der Öffentlichkeitsbetei-
ligung nicht rechtzeitig abgegeben worden sind, 
bei der Beschlussfassung über den Bauleitplan 
unberücksichtigt bleiben können, vgl. § 4a Abs. 5 
S. 1 BauGB.
Vereinigungen im Sinne des § 4 Absatz 3 Satz 1 
Nummer 2 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes 
sind in einem Rechtsbehelfsverfahren nach § 7 
Absatz 2 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes 
gemäß § 7 Absatz 3 Satz 1 des Umwelt-Rechts-
behelfsgesetzes mit allen Einwendungen aus-
geschlossen, die sie im Rahmen der Auslegungs-
frist nicht oder nicht rechtzeitig geltend 
gemacht haben, aber hätten geltend machen 
können.

Ellwangen (Jagst),
Michael Dambacher
Oberbürgermeister
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Kuchenplatten
Vom Genusstag sind 
noch Kuchenplatten üb-
rig.
Diese können zu den Öff-
nungszeiten im Rathaus 
abgeholt werden.

Bekanntmachungen
anderer Stellen –
Weitere Infos

50 Jahre Ostalbkreis - Ostalb-Som-
mer im September mit Schwerpunkt 
Gesundheit und Bewegung
Der Ostalb-Sommer nähert sich dem finalen 
Monat. Das bunte Programm quer durch den 
Ostalbkreis anlässlich des 50-jährigen Kreisbe-
stehens steht im September unter der Über-
schrift „Gesundheit und Bewegung“. Die nächs-
ten Events finden am 3. September in Leinzell 
und Ruppertshofen statt.
Am Sonntag, 3. September 2023, werden 
Landrat Dr. Joachim Bläse und Bürgermeister 
Marc Schäffler um 10.00 Uhr vor der Kultur-
halle in Leinzell den Ostalb-Sommertag eröff-
nen. Die Böllerschützen werden die Eröffnung 
eindrucksvoll flankieren. Anschließend erhält 
die Gemeinde Leinzell einen Ginkgobaum als 
Zukunftsbaum. Das Hallenbad wird an diesem 
Tag offiziell, nach der Sanierung, wiedereröff-
net. Der Förderverein Schwimmbad hat mit ei-
ner Spende von über 50.000 Euro die notwen-
dige Sanierung ermöglicht und lädt alle Gäste 
zum Baden und Aquacycling ein. Die Ostalb-
Olympiade findet in der Kulturhalle statt. Die 
vielen abwechslungsreichen und lustigen Sport-

aktionen werden die Besucherinnen und Besu-
cher herausfordern. Ab 16.00 Uhr werden für die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer Preise im 
Rahmen einer Tombola verlost. Hüpfburgen, ein 
großer Sandkasten mit Goldtalern und das Fe-
rienprogramm des Tischtennis-Clubs lassen die 
Kinderherzen höher schlagen. Für das leibliche 
Wohl ist bestens gesorgt. Das örtliche Gewerbe 
rund um das Thema „Gesundheit und Bewe-
gung“ stellt sich vor.
Am selben Tag bietet die Gemeinde Rupperts-
hofen gleich zwei Veranstaltungen an, den 
Naturparkmarkt und den Ostalb-Sommertag 
unter dem Motto „Gesundheit und Bewegung“.
Der Naturparkmarkt bietet an über 40 Ständen 
leckere Köstlichkeiten und allerhand Informa-
tionen an. Um 11.30 Uhr findet ein Presserund-
gang mit Landrat Dr. Joachim Bläse, Bürger-
meister Peter Kühnl und dem Geschäftsführer 
des Naturpark-Teams, Karl-Dieter Diemer, auf 
dem Naturparkmarkt am Schulhof statt. An-
schließend wird Landrat Dr. Bläse der Gemeinde 
Ruppertshofen den bereits gepflanzten Zu-
kunftsbaum, einen Feldahorn, übergeben. Der 
Naturparkmarkt ist von 11.00 bis 18.00 Uhr ge-
öffnet.
Der Ostalb-Sommertag unter dem Motto „Ge-
sundheit und Bewegung bietet ein vielseitiges 
Angebot für Groß und Klein. Beginn ist um 
12.30 Uhr mit kurzen Grußworten und musika-
lischer Unterhaltung. Die Stände öffnen im An-
schluss. Das Sportangebot bietet zwischen Er-
lenstraße, Kultur- und Sportzentrum und dem 
Sportplatz ein vielseitiges Angebot mit Spielen, 
Aktionen, sportlichen Aktivitäten wie dem Be-
wegungsparcours und weiteren Attraktionen. 
Ausstellungen und Infostände sowie Speisen 
und Getränke runden das Angebot ab. Kinder 
können sich auf beim Mini-Sportabzeichen auf 
die Maskottchen „Hoppel und Bürste“ freuen.
Alle Gäste haben die Möglichkeit beide Ge-
meinden bequem zu besuchen. Deshalb wird im 

45-Minuten-Intervall ein Busshuttle verkehren. 
Die Haltestellen sind beim Café Leinmüller in 
Leinzell und dem Heimatladen in Ruppertshofen 
eingerichtet. Zusätzlich bietet die SG Leinzell 
geführte Wandertouren ab Leinzell an. Für Fahr-
radpendler und Wanderer wird eine separate 
Strecke ausgeschildert. Diese Strecke ist für den 
Autoverkehr voll gesperrt.

Landrat Dr. Bläse und Bürgermeis-
terin Marita Funk geben den 
Startschuss für die diesjährige 
Aktion der gelben Bänder

In der Obstanlage des Obst- und Gartenbauver-
eins Lorch-Waldhausen an der Rattenharzer 
Straße informierten Landrat Dr. Joachim Bläse 
und Bürgermeisterin Marita Funk am Freitag, 
25.08.23 über das kreisweite Projekt gelbe 
Bänder. Dies soll dazu beitragen, die Wertschät-
zung und Nutzung von Streuobst zu fördern.

Die Anlage mit mehr als 500 Obstbäumen wird 
laut dem Vereinsvorsitzenden Sebastian Zinsser 
von den Mitgliedern mit viel Engagement und 
Herzblut gepflegt. In ihr finden regelmäßig 
Schnittkurse und gesellige Veranstaltungen für 
die Bevölkerung statt.

„Streuobstwiesen sind bei uns im Ostalbkreis ein 
prägendes Element unserer vielfältigen Kultur-
landschaft“, erklärte der Landrat vor Ort. Sie 
bieten Lebensraum und Nahrung für über 5000 
verschiedene Tier- und Pflanzenarten. Beson-
ders hervorzuheben ist aber auch der positive 
Einfluss jedes Baumes gegen die negativen Aus-
wirkungen des Klimawandels: Schattenwurf, 
Sauerstoffproduktion, Bindung von Kohlendi-
oxid, Absenken der Umgebungstemperatur und 
Speicherung von kostbarem Wasser sind nur 
einige der Aufgaben, die jeder einzelne Baum 
übernimmt.

Die Gemeinde Jagstzell bietet dieses Jahr allen 
Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit 
gekennzeichnete Obstbäume abzuernten. Die 
Bäume wurden vom Bauhof am Stamm mit 
einem gelben Markierungsband gekennzeich-
net. Damit ist ersichtlich, welche Bäume zur 

Ernte freigegeben wurden und Sie können so 
dieses Obst ohne schlechtes Gewissen sam-
meln und nutzen.

Greifen Sie zu und genießen Sie „Natur pur“ 
ohne Zusätze!

Bitte achten Sie bei der Ernte darauf, dass der 
Baum keinen Schaden nimmt, damit er auch 
im nächsten Jahr wieder gesundes Obst tragen 
kann.

Herzliche Grüße
Ihre Gemeinde Jagstzell

Kennzeichnung von Obstbäumen zur öffentlichen Nutzung für Interessenten
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Leider nimmt die Zahl der Streuobstbäume aber 
wegen mangelnder Nutzung und Pflege konti-
nuierlich ab. Jedes Jahr verdirbt tonnenweise 
wertvolles Obst. Die Ernte ist mühsam und das 
Lebensmittel Streuobst wird oft wenig ge-
schätzt und nur schlecht bezahlt.

Als Gegenmaßnahme hat der Ostalbkreis diesen 
Herbst zum 3. Mal eine Initiative gestartet. Das 
Landratsamt stellt allen interessierten Städten 
und Gemeinden gelbe Bänder zur Verfügung. 
Diese werden in den kommenden Wochen an 
gemeindeeigenen Streuobstbäumen befestigt. 
Das Obst dieser Bäume darf dann, sobald es reif 
ist, von jedermann und jederfrau geerntet wer-
den. Wie Landrat Dr. Bläse betont, bestehen die 
Bänder aus speziellem Papier und zersetzen sich 
nach 1 - 2 Jahren ohne Umweltbelastung. 29 
Städte und Gemeinden nehmen dieses Mal an 
der Aktion teil, 7 mehr als im vergangenen Jahr.

Die Kommunen können die Bänder auch an 
Privatleute weitergeben, deren markierte Bäu-
me dann ebenfalls frei gepflückt werden dürfen. 
Die Einzelheiten über den Ablauf müssen inte-
ressierte Bürgerinnen und Bürger mit dem zu-
ständigen Rathaus klären.
Landrat Dr. Bläse und Bürgermeisterin Funk sind 
von der Maßnahme überzeugt. Es hat sich in 
den letzten beiden Jahren hier im Ostalbkreis 
schon gezeigt, dass dadurch deutlich mehr 
Früchte geerntet und verarbeitet worden sind.

Streuobst wird nicht gespritzt, ist regional und 
„Bio“. Jeder Kauf eines regionalen Streuobst-
produktes trägt dazu bei, die Wertschöpfung der 
Flächen zu verbessern und sie dadurch zu er-
halten.

Um optimale Qualität und Geschmack der 
Früchte und der daraus entstehenden Produkte 
zu gewährleisten, sollten sie unbedingt erst 
dann geerntet werden, wenn sie ihre Pflück-
reife erreicht haben. Bei vielen späteren Sorten 
entwickelt sich die eigentliche Genussreife für 
den Direktverzehr sogar erst nach entsprechen-
der Lagerung.

Beachten Sie bitte bei der Ernte Ihre eigene 
Sicherheit und gehen auch mit den Bäumen 
sorgsam um.

Farbige Tafeln informieren vor Ort zusätzlich 
über das Procedere.
Landrat Dr. Bläse hofft, dass viele Bürger die 
Aktion nutzen und Köstliches aus Streuobst zu-
bereiten werden.

Folgende Gemeinden nehmen an der Aktion 
in diesem Jahr teil:
Raum Aalen/Ellwangen: 
 - Adelmannsfelden, Aalen, Abtsgmünd, Ellen-

berg, Ellwangen, Jagstzell, Lauchheim, Ne-
resheim, Neuler, Oberkochen, Rosenberg, 
Stödtlen, Tannhausen, Unterschneidheim, 
Westhausen, Wört

Raum Schwäbisch Gmünd: 
 - Bartholomä, Böbingen, Durlangen, Eschach, 

Obergröningen, Heubach, Iggingen, Lorch, 
Mutlangen, Ruppertshofen, Spraitbach, Tä-
ferrot, Waldstetten

Tipp des Monats 
Worauf muss ich achten, wenn ich eine 
Photovoltaik-Anlage anschaffen will?
Zunächst sollten Sie am besten bei einer Bera-
tung oder mit einem Fachbetrieb die baulichen 
Voraussetzungen prüfen. In Baden-Württem-
berg ist für kleinere Photovoltaikanlagen, die 
an oder auf Gebäuden installiert werden, keine 
Baugenehmigung erforderlich. Es sei denn, es 
gibt Vorgaben zum Denkmalschutz oder örtli-
che Bebauungspläne, die etwas anderes besa-
gen. Zur Sicherheit sollten Sie sich vorab bei 
Ihrer Stadt- oder Gemeindeverwaltung über die 
jeweils geltenden Vorschriften erkundigen.
Nun können Sie festlegen, welche Kriterien 
Ihre Solaranlage erfüllen soll: Wie groß kann 
die Anlage werden? Wie viel Strom soll sie er-
zeugen? Wie viel darf sie kosten? Dabei sollten 
Sie nicht nur Ihren aktuellen Stromverbrauch 
berücksichtigen, sondern auch gleich überle-
gen, ob Sie den selbst produzierten Strom in 
Zukunft vielleicht auch für Wärmeanwendun-
gen (Warmwasser, Wärmepumpe) oder die 
Ladung eines Elektroautos nutzen möchten.
Wenn Sie wissen, was Sie brauchen, empfiehlt 
es sich, mehrere Kostenvoranschläge von 
Fachbetrieben einzuholen. Diese sollten zuvor 
auch bei Ihnen die konkreten Gegebenheiten 
vor Ort angesehen haben. Falls Sie eine För-
derung in Anspruch nehmen möchten, müssen 
Sie eventuelle Fördermittel unbedingt bean-
tragt und bewilligt haben, bevor Sie einen 
Vertrag beim Anlagenhersteller oder Installa-
tionsbetrieb unterschreiben.

Altes Haus: Für heute und morgen passend 
sanieren
Ihr Haus ist in die Jahre gekommen oder Sie 
haben gerade eine ältere Immobilie gekauft 
oder geerbt? Dann stehen vielleicht nur ein-
zelne Maßnahmen an, um Schäden an der 
Bausubstanz zu beseitigen. Wahrscheinlich 
entsprechen Gebäude und Haustechnik aber 
auch nicht den heutigen Standards für Kom-
fort, Energieeffizienz und Klimaschutz. Und 
ebenso häufig genügen die alten Grundrisse 
nicht mehr den veränderten Wohnbedürfnis-
sen. Die Energieberatung der Verbraucherzen-
trale Baden-Württemberg und die Energie-
kompetenzOstalb geben Tipps zum 
Energiesparen und klären über Sanierungs-
maßnahmen auf, die gut zu den wechselnden 
Anforderungen in unterschiedlichen Lebens-
phasen und zu vielfältigen Lebensmodellen 
passen.
Finden Sie zuerst heraus, was Ihnen wichtig ist 
Wollen Sie in Ihrem Haus möglichst lange 
bleiben? Dann lohnen sich vielleicht umfang-
reiche Sanierungsmaßnahmen für barriere-
freies Wohnen. Sie möchten sich nicht selbst 
ums Lüften und Heizen kümmern? Und mög-
licherweise erneuerbare Energien nutzen, um 
Ihr Elektroauto über die eigene Photovoltaik-
anlage aufzuladen? Dann rentiert sich mögli-
cherweise die Investition in ein intelligentes 
Energiemanagement. Wichtig ist außerdem: 
werden später einmal statt vier bis sechs Per-

sonen nur noch eine oder zwei das Haus be-
wohnen? Dazu wäre es gut, wenn der Grund-
riss auch für eine Teilung oder für eine 
Hausgemeinschaft mit getrennter Heizungs-, 
Strom- und Wasserversorgung sowie deren 
Abrechnung taugt.
Haustüre erneuern 
Alte Haustüren sind meist undicht und der 
Einbruchschutz ist unzureichend. Die neue 
Haustür soll viele Jahrzehnte halten. Um Heiz-
kosten zu sparen, sollte ein guter Wärme-
schutz selbstverständlich sein. Für alle Situa-
tionen sind 0,90 oder 1,0 Meter breite Türen 
von Vorteil, bei dieser Breite passen sowohl 
Kinderwägen als auch große Möbel oder Roll-
stühle gut durch. Zusätzlich sollte der Griff 
gut erreichbar sein und gut in der Hand liegen. 
Haustüren der Widerstandsklassen RC2 oder 
RC3 bilden zudem einen guten mechanischen 
Einbruchschutz.
Fenster austauschen 
Alte Fenster sind oft nur unzureichend isoliert. 
Sollen diese Fenster überarbeitet oder ausge-
tauscht werden, kommt es vor allem auf Ener-
gieeffizienz, Konstruktion und Material an. 
Schließlich sollen die „Neuen“ mehrere Jahr-
zehnte halten. Wichtig ist zudem ein guter 
Einbruchschutz, leichte Bedienbarkeit und ein 
außen angebrachter Sonnenschutz, um einer 
Überhitzung der Räume vorzubeugen.
Elektrik erneuern 
Alte Elektroinstallationen können eine Ge-
fahrenquelle darstellen. Bei alten Stromlei-
tungen kann es, auch durch deutlich erhöhte 
Anforderungen, leicht zur Überlastung kom-
men. Moderne Beleuchtungs- und Nutzungs-
konzepte passen nicht mehr zu den alten 
Leitungsführungen und Steckdosen. Überle-
gen Sie, ob Sie auf intelligente Technik setzen 
möchten. Auch wenn Sie erst später auf die 
smarte Haustechnik umsteigen möchten, 
lohnt es sich für kabelgebundene Systeme 
heute schon, einen späteren Ausbau des Hau-
ses durch Leerrohre vorzubereiten.
Heizung modernisieren 
Steht aus gesetzlichen oder technischen 
Gründen oder im Zusammenhang mit um-
fangreichen Dämmmaßnahmen eine Hei-
zungserneuerung an, sollten Sie sich Gedan-
ken über die Bedienung und Wartung der 
Anlage machen. Eine automatische Steue-
rung, auch über ein mobiles Gerät, kann zum 
Beispiel eine komfortable Lösung sein, entwe-
der für die Heizkörper im gesamten Haus oder 
für einzelne Heizkreise. Bei Pelletheizungen 
sollte beispielsweise das Entleeren des Asche-
kastens möglichst einfach sein.
Förderung erhalten 
Modernisierungsmaßnahmen, mit denen Sie 
Ihren Wohnkomfort und Ihre Sicherheit erhö-
hen sowie Barrieren reduzieren, werden durch 
Kredite und Zuschüsse gefördert. Bundesweit 
gibt es Förderprogramme beim BAFA für ener-
getische Einzelmaßnahmen und durch die 
KfW-Bank mit dem Produkt „Altersgerecht 
umbauen“. Diese Programme sind zudem mit-
einander kombinierbar.

EKO - Energiekompetenz Ostalb 
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Vom Turm zum Tor –  
Leben am Limes

Kaiser Caracalla freut sich, dass am Limes auch 
nach so langer Zeit immer noch regelmäßig pa-
trouilliert wird. Von April bis November 2023 
findet daher jeden ersten Sonntag im Monat 
eine geführte Wanderung im Limes-Park Rainau 
statt. Am 3. September geht es mit Limes-Cice-
rone Markus Schmid entlang des Limes vom 
Limesturm bei Rainau-Buch zum Limestor Dal-
kingen und wieder retour. Dass römische Ge-
schichte gut verpackt richtig spannend und 
unterhaltsam sein kann, wird Markus Schmid in 
den gut zwei Stunden der Führung mit kurzwei-
ligen Erklärungen unter Beweis stellen. Dabei 
gibt es auf den rund sechs Kilometern bestimmt 
viel Neues zu erfahren und zu entdecken. 
INFO: Treffpunkt ist um 14.00 Uhr am Limes-
turm bei Rainau-Buch. Die Teilnahme ist kos-
tenlos, eine Anmeldung ist bei Herrn Schmid 
unter 0176/78137131 erforderlich. Bitte be-
achten: Die Ortsdurchfahrt von Schwabsberg ist 
derzeit gesperrt ist, es gibt Umleitungsempfeh-
lungen.

Persönliches

Aus dem Standesamt -  
August 2023

Geheiratet haben:
Franziska Vetter und Heiko Fuchs, Eichenstr. 
28, 73486 Adelmannsfelden am 03.08.2023
Gertraud Siller und Marcel Wunder, Schweig-
hausen 10, 73489 Jagstzell am 26.08.2023

Gestorben sind:
Maria Anna Vaas, geb. Duß, Kellerhof 1, am 
09.08.2023
Marianne Mathilde Graule, geb. Schlosser, 
Am Gaisberg 22, am 23.08.2023
Lucia Engelhard, geb. Hald, Spielegert 6, am 
28.08.23

Volkshochschule
Ostalb

vhs Ellwangen -  
neues Herbstprogramm 2023
Das neue Programm der vhs Ellwangen ist 
ab dem 04.09.23 auf www.vhs-ellwangen.
de verfügbar! Anmeldungen sind ab diesem 
Zeitpunkt online im jeweiligen Kurs mög-
lich. Persönliche und telefonische Anmel-
dungen sowie Anmeldungen per E-Mail 
nehmen wir sehr gerne ab 05.09.2023 
unter Tel. 0796184870, vhs@ellwangen.de 
oder vor Ort entgegen.

VHS-Vorträge in Jagstzell

Arztvortrag in Zusammenarbeit mit dem 
KVBW
23HV3002J Dr. med. Eric Jüttler
Schlaganfall - wie kann ich mich schützen?
Der Schlaganfall (Gehirnschlag) zählt zu den 
häufigsten Erkrankungen in Deutschland. Er ist 
die dritthäufigste Todesursache und eine der 
häufigsten Ursachen für eine bleibende Behin-
derung. Beim Schlaganfall handelt sich um eine 
plötzliche Durchblutungsstörung des Gehirns, die 
zu einem kritischen Sauerstoffmangel der Ge-
hirnzellen und dadurch oft zu einem Ausfall von 
Funktionen oder zum Absterben der Zellen führt.
Unbehandeltes Vorhofflimmern ist häufig eine 
Ursache für Blutgerinnsel, die aus dem Herzen 
kommen und zum Schlaganfall führen können. 
Bluthochdruck sowie auch ein schlecht einge-
stellter Blutzucker sind die wichtigsten Risiko-
faktoren. Gerade deshalb ist es wichtig, sich 
frühzeitig darüber zu informieren, wie die 
Schlaganfallrisiken eingeschränkt und behan-
delt werden können und welche Vorboten auf 
einen Schlaganfall hinweisen.
Der Referent spricht über die Risiken und Prä-
ventionsmöglichkeiten des Schlaganfalls. Er 
stellt die verschiedenen Schlaganfallformen vor, 
erläutert die Vorboten des Schlaganfalles und 
legt Behandlungsmöglichkeiten sowohl in der 
Therapie als auch in der Vorbeugung des Schlag-
anfalls dar.
Im Anschluss an den Vortrag können dem Re-
ferenten Fragen gestellt werden.
Referent:
PD Dr. med. Eric Jüttler, Facharzt für Neurologie, 
Chefarzt der Neurologischen Abteilung am Ost-
alb-Klinikum Aalen
Moderator:
Dr. med. Sebastian Hock, Facharzt für Frauen-
heilkunde und Geburtshilfe, Vorsitzender der 
Kreisärzteschaft Aalen.
Dienstag, 26.09.2023, 19.00 - 20.30 Uhr
Jagstzell, Sportgaststätte Jagstaue, 
An der Jagstbrücke 12
Kostenlose Teilnahme

23HV10401J Carmen Look
General- und Vorsorgevollmacht - Patienten-
verfügung - Testament
Was ist was und wann ist was sinnvoll?
Alle diese Dokumente sind wichtig, doch was ist 
was und wofür? Die Unterschiede liegen im 
Detail, doch sie sind wichtig. Wie kann ich mein 
Testament gestalten? Was muss ich dabei be-
achten? Wann und für wen ist eine Vorsorge-
vollmacht sinnvoll und wie kann sie erstellt 
werden? Was bedeutet Patientenverfügung? 
Wer sollte sie haben und an wen ist sie ge-
richtet?
All diese und weitere Fragen werden im Rahmen 
des Vortrages und anhand von Beispielen von 
Rechtsanwältin Carmen Look, Fachanwältin für 
Erbrecht und Steuerrecht, beantwortet.
Mittwoch, 20.09.2023, 19.00 - 20.30 Uhr
Jagstzell, Rathaus (Bürgersaal)
Gebühr: 5 Euro

23H11002J Ramona Hahn
Wolf und Luchs in unseren Wäldern
1904 wurde der letzte „deutsche“ Wolf in Ho-
yerswerda erschossen, bereits 1846 auf der 
Schwäbischen Alb der letzte Luchs in Deutsch-
land. Fast 100 Jahre später entsteht in der 
Muskauer Heide das erste Wolfsrudel in 
Deutschlands freier Wildbahn, seit Mitte des 20. 
Jahrhunderts fasst der Luchs in Süddeutschland 
wieder Fuß. Eine ähnliche Entwicklung zeichnet 
sich bei der Wildkatze ab, die seit 2006 wohl 
wieder in Baden-Württemberg durch die Wäl-
der streift.
Dieser Vortrag beleuchtet in einem kurzen Ab-
riss die Biologie und das natürliche Verhalten 
von Wolf, Luchs und Wildkatze, ihre Verbreitung 
in Deutschland und speziell in Baden-Württem-
berg sowie die Herausforderungen für Wildtier 
und Mensch, die zu meistern sind, wenn beide 
aufeinandertreffen.
Zur Diskussion steht die Frage, ob es möglich ist, 
dass sich Wolf und Mensch einen Lebensraum 
teilen.
Beginn: Mittwoch, 11.10.2023, 1-mal
Dauer: 19.00 bis 20.30 Uhr
Jagstzell, Rathaus (Bürgersaal) 
Gebühr: € 5,00

23HV10601J Petra Herr
Frauen ticken anders, Männer auch - Vortrag
Männer sind anders als Frauen - das liegt in der 
Natur der Sache. Doch ist es tatsächlich so, dass 
Männer besser einparken können und Frauen 
sich gesünder ernähren? Und wenn ja, woran 
liegt das?
Mit einem Streifzug durch die Evolutionsbiolo-
gie von der Steinzeit bis heute werden wir viele 
nützliche Erkenntnisse gewinnen, die zu einem 
besseren Verständnis für das andere Geschlecht 
dienen.
Eine interessante „Gebrauchsanweisung“ für 
das oft verzwickte Beziehungsgeflecht zwischen 
Frau und Mann.
Beginn: Donnerstag, 26.10.2023, 1-mal
Dauer: 19.30 bis 21.00 Uhr
Jagstzell, Rathaus (Bürgersaal) 
Gebühr: € 5,00

23HV1042RO Hans-Joachim Ebert
Energieeinsparung - Fördermöglichkeiten
Der Dipl.-Bauingenieur und Gebäudeenergie-
berater Hans-Joachim Ebert informiert über die 
einzelnen Schritte einer energetischen Gebäu-
desanierung und zeigt Möglichkeiten der staat-
lichen Förderung auf. Der Kurs behandelt im 
Einzelnen folgende Inhalte:
-  Weniger Energieverbrauch - Mehr Wohnkom-

fort
-  Gebäudehülle und Gebäudetechnik
-  Einsparpotenziale
-  Erneuerbare Energien
- Energie-Spar-Check/Energieberatungsbericht
-  Sanierungsfahrplan
-  Staatliche Fördermöglichkeiten (Bafa, KfW) 

Es bleibt genügend Zeit für Fragen und Dis-
kussionen.

Beginn: Mittwoch, 08.11.2023, 1-mal
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Dauer: 19.00 bis 20.30 Uhr
Rosenberg, Seniorenstift Edelrose 
Gebühr: € 5,00
Anmeldung erforderlich
In Kooperation mit der Gemeinde Rosenberg

Anmeldung zu den Kursen erforderlich 
unter Tel. 07961/878 6986, info@vhs-
ostalb.de oder www.vhs-ostalb.de

Sperrmüll-,
Müllentsorgung

Problemstoffmobil am Ellwanger 
Wertstoffhof
Am Ellwanger Wertstoffhof, Hinterer Spitalhof 4 
(an der L 1060 zwischen Ellwangen und Eggen-
rot) steht das Problemstoffmobil am Dienstag, 
05.09.2023 von 14.00 Uhr - 17.00 Uhr.
Die schadstoffhaltigen Abfälle müssen vom 
Fachpersonal des Mobils persönlich entgegen-
genommen und sortiert werden. Deshalb bittet 
die GOA um Verständnis dafür, dass eine An-
lieferung außerhalb der genannten Abgabezeit 
nicht möglich ist. Problemstoffe sind Produkte, 
die Schadstoffe oder Gefahrstoffe enthalten. 
Diese werden getrennt vom Hausmüll gesam-
melt und einer fachgerechten Entsorgung zu-
geführt. Dazu gehören z.B. Altbatterien und 
Akkus, Altmedikamente, Farben und Lacke, Lö-
semittel, Chemikalien, Leuchtstoffröhren etc. 
Oft sind Problemstoffe an der gesonderten 
Kennzeichnung (orangefarbenes Gefahrensym-
bol) zu erkennen. Die Abgabe von Problem-
stoffen ist für den privaten Haushalt kostenlos.

Crailsheim + Dinkelsbühl + Ellwangen

Magisches Dreieck

Alamannenmuseum
Öffnungszeiten:
Di. -Fr., 14.00 - 17.00 Uhr, Sa., So., 13.00 - 17.00 
Uhr, sowie nach Vereinbarung

Öffentliche Führung am So., 3.9.
Am 3.9. bietet das Alamannenmuseum um 
15.00 Uhr eine öffentliche Führung durch die 
Museumsausstellung an. Eine Anmeldung ist 
nicht erforderlich. Es ist nur der übliche Eintritt 
zu entrichten.

Tag des offenen Denkmals am So., 10.9. 
Freier Eintritt. Von 13.00 - 17.00 Uhr ist auch 
die benachbarte Nikolauskapelle geöffnet. Um 
15.00 Uhr bietet das Museum eine Sonderfüh-
rung durch die Museumsausstellung an. Bei 
Bedarf ist eine zweite Führung um 15.45 Uhr 
vorgesehen. Das Motto des diesjährigen Denk-
maltags heißt „Talent Monument“. In diesem 
Jahr wird der Tag des offenen Denkmales im 
Alamannenmuseum mit keltischen Klängen be-
reichert. Georg Däges ist konzertierender Musi-

ker (Klavier, Spinett, Orgel, Monochord, Leier, 
Gusli) und wird an diesem Nachmittag mit 
seinen Nachbauten einer alamannischer Leier 
aus dem frühen 7. Jahrhundert an unterschied-
lichen Stellen im Museum musizieren. Der 
musikalische Höhepunkt wird ein ca. 30-minü-
tiges Konzert sein: „in dem walde süeze doene 
– Eine Annäherung an die mittelalterliche Mu-
sik“. Hier wird auch das seltene Monochord zu 
hören sein, das auf Pythagoras zurückgeht und 
seit der Spätantike in der Musikausbildung der 
Mönche eingesetzt wurde.

Kursprogramm Herbst 2023
Das Kursprogramm des 2. Halbjahrs 2023 des 
Alamannenmuseums mit Kursterminen liegt an 
der Museumstheke auf und kann auch auf der 
Internetseite www.ellwangen.de/kurse herun-
tergeladen und ausgedruckt werden. Folgende 
Kurse sind dort aktuell aufgeführt:
 - Grundkurs Brettchenweben am 16./17. Sep-

tember
 - Fortgeschrittenenkurs Brettchenweben: Son-

dertechniken am 23./24. September
 - Kochkurs „Erntedankgerichte aus der Ala-

mannenküche“ am 20. Oktober
 - Bau einer frühmittelalterlichen Leier vom 

20.-22. Oktober
 - Neu: Mehrtagesseminar Nachbau eines Ala-

mannenbogens vom 27.-29. Oktober

Zusätzlich kann auf der Internetseite des Mu-
seums auch der Flyer zum Kurs „Bau einer früh-
mittelalterlichen Leier“ heruntergeladen und 
ausgedruckt werden. Eine Anmeldung ist bei 
allen Kursen erforderlich.
Info: www.alamannenmuseum-ellwangen.de, 
E-Mail: alamannenmuseum@ellwangen.de 
sowie unter Tel. 07961/969747. 
Besuchen Sie uns auch auf Facebook.

Notdienste

Rettungsdienst -
Notfallrettung/Notarzt
Feuerwehr (lebensbedrohliche Notfälle) 112

Notdienste
Augenärztlicher Notdienst  116 117
Kinderärztlicher Notfalldienst 116 117
HNO-ärztlicher Notfalldienst 116 117

Notfallpraxis Aalen am Ostalbklinikum
Im Kälblesrain 1, 73430 Aalen
Öffnungszeiten:
Montag  18.00 bis 22.00 Uhr
Dienstag 18.00 bis 22.00 Uhr
Mittwoch 13.00 bis 22.00 Uhr

Freiwillige Feuerwehr Jagstzell

Feuerwehr

Einsatz TH2 - Technische Hilfeleistung – 
Baum auf Straße 
Am Donnerstag, 24.08.2023 wurde die FFW 
Jagstzell um 18.21 Uhr von der Leitstelle Ostalb 
zur technischen Hilfeleistung alarmiert. Auf-
grund des Unwetters wurden zwei Bäume ent-
wurzelt, welche die Kreisstraße K3321 zwischen 

Jagstzell und Rosenberg versperrten. Die Bäume 
wurden von der Straße geräumt und die Fahr-
bahn gesäubert. Im Einsatz waren das HLF 10 
und das LF8/6.
Weitere Einsatzberichte und Bilder finden Sie 
unter: www.feuerwehr-jagstzell.de.
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Donnerstag 18.00 bis 22.00 Uhr
Freitag 16.00 bis 22.00 Uhr
Samstag, Sonntag, Feiertag 8.00 bis 22.00 Uhr

Notfallpraxis Ellwangen an der Virngrundklinik
Öffnungszeiten:
Samstag, Sonntag, Feiertag 8.00 bis 22.00 Uhr

Mobiler Bereitschaftsdienst
Aalen-Ellwangen-Härtsfeld-Ries
(„Altkreis Aalen“)
Brauchen Sie Hilfe außerhalb der Öffnungszei-
ten der Notfallpraxen oder können aus medizi-
nischen Gründen die Praxis nicht aufsuchen, 
wählen Sie bitte die neue bundeseinheitliche 
Nummer 116 117 (erreichbar Freitag, 16.00 Uhr 
bis Montag, 8.00 Uhr, Mittwoch, 13.00 Uhr bis 
Donnerstag, 8.00 Uhr, übrige Werktage 18.00 Uhr 
bis 8.00 Uhr des Folgetags)

Schwäbisch Gmünd
Rufnummer für den ärztlichen Notfalldienst 
allgemein,- kinder-, augen- und HNO-ärzt-
licher Notfalldienst): 116 117 
(Anruf ist kostenlos)

Allgemeine Notfallpraxis Schwäbisch Gmünd
Stauferklinikum Schwäbisch Gmünd
Wetzgauer Str. 85, 73557 Mutlangen
Öffnungszeiten: 
Mo., Di., Do., Fr. 18.00 – 22.00 Uhr 
Mi. 13.00 – 22.00 Uhr 
Sa., So. und Feiertage 8.00 – 22.00 Uhr

Zahnärztlicher Notdienst 

über Tel. 0761/12012000

Vogel aus dem Nest gefallen?  
Verletztes Tier gefunden?

Tierschutzverein Altkreis Crailsheim

Tel. 0176/39157875

Rufnummern-
Service

Wer-hilft-wem-Büro
Rathaus, Hauptstr. 6, Jagstzell
Tel. 0151/ 29112349
Öffnungszeit: 
Donnerstag von 17.00 bis 18.00 Uhr

Frauen- und Kinderschutzeinrichtung
des Ostalbkreises (Frauenhaus)
Tel. 07171/ 2426

Frauennotruf-Telefon Ellwangen
Montag   9.00 Uhr – 11.00 Uhr und
Freitag 20.00 Uhr – 22.00 Uhr
Tel. 07961/969449
(Außerhalb der Geschäftszeiten ist die Mailbox 
geschaltet.)

Telefonseelsorge: 
Gesprächspartner rund um die Uhr
Tel. 0800/1110111 oder Tel. 0800/1110222

Katholische Sozialstation St. Martin gGmbH
• Häuslicher Pflegedienst

• Alten- und Krankenpflege, Haus- und Familien-
pflege, hauswirtschaftliche Hilfen, Betreuungs-
dienste, Nachbarschaftshilfe, Betreuungsgrup-
pen für an Demenz Erkrankte, kostenlose 
Beratung zu allen Fragen der Pflege.

Büro: Ellwangen, Nikolaistraße 12,
Tel. 07961/9339950

Ökumenische Arbeitsgemeinschaft – 
Hospizdienst Ellwangen
Mitfühlen – Mittragen – Begleiten
Einsatzleitung: Tel. 0162/7641044

Störungsnummern für Strom und Gas
Servicenummern der EnBW ODR 
in Ellwangen
Strom Tel. 07961/9336-1401
Gas Tel. 07961/9336-1402

Kirchliche 
Nachrichten

Seelsorgeeinheit Virngrund
Pfarramt Jagstzell 
Hauptstr. 9
73489 Jagstzell
Telefon 07967/236970
StVitus.Jagstzell@drs.de

Öffnungszeiten des Pfarrbüros:
Montag  16.00 Uhr bis 18.00 Uhr
Dienstag  10.00 Uhr bis 12.00 Uhr
Freitag  10.00 Uhr bis 11.00 Uhr

Pfarramt Rosenberg
Haller Str. 3, 73494 Rosenberg
Telefon 07967/418 
ZurSchmerzhaftenMutter.Rosenberg@drs.de
StJakobus.Hohenberg@drs.de

Öffnungszeiten des Pfarrbüros:
Dienstag  14.30 Uhr bis 17.30 Uhr
Donnerstag  10.00 Uhr bis 12.00 Uhr
Freitag  10.00 Uhr bis 12.00 Uhr

Pfarrer Harald Golla
Telefon 07967/2369720
Harald.Golla@drs.de

Pastoralreferentin Ramona Richter
Telefon 07967/2369730
Ramona.Richter@drs.de
www.se-virngrund.drs.de
 
Gedanken im September
Von Lothar Zenetti, dem deutschen katholischen 
Dichterpfarrer, der zahlreiche Bücher, Gedichte 
und auch Kirchenlieder verfasst hat (✝ 24. Fe-

bruar 2019), gibt es viele Texte, die zum Nach-
denken über sich anregen. Ein bekannter Im-
pulstext von ihm hat das Glaubensleben zum 
Inhalt: 
„Kennst du eigentlich unter deinen Freunden
einen, der gläubig geblieben ist,
der, wie man sagt, den Glauben lebt,
nicht nur für sich, privat, sondern
der was ausgibt davon, was merken lässt?
Kennst du einen?
Oder kennst du unter deinen Freunden
einen, der gläubig geworden ist,
der, wie man sagt, den Glauben lebt,
nicht nur für sich, privat, sondern
der was ausgibt davon, was merken lässt?
Kennst du einen?
Wenn nicht, so sei du dieser eine,
der noch immer, schon wieder gläubig ist,
der, wie man sagt, den Glauben lebt,
nicht nur für sich, privat, sondern
der was ausgibt davon, was merken lässt.
Sei dieser eine für die anderen!“
(Norbert Leuz, 
Gewählter Vorsitzender des KGR Rosenberg)

Freitag, 01. September 2023 – 
Herz-Jesu-Freitag
 15.00 Uhr Wortgottesfeier mit Kommunion-

empfang im Pflegestift in Rosen-
berg

 18.30 Uhr Eucharistiefeier in Zumholz
Samstag, 02. September 2023
 8.00 Uhr Eucharistiefeier in Jagstzell
 17.30 Uhr Beichtgelegenheit in Hohenberg
 18.30 Uhr Vorabendmesse in Hohenberg
Sonntag, 03. September 2023 – 
22. Sonntag im Jahreskreis
Kollekte für die eigene Kirchengemeinde
 7.25 Uhr Rosenkranz zu Ehren des Allerhei-

ligsten Altarsakraments in Jagstzell
 8.30 Uhr Eucharistiefeier in Jagstzell

- Josefine Rettenmeier u. verst. 
Angehörige

- Ulrike Bollheimer
- Josef Elser u. verst. Angehörige
- Maria Sandmeyer u. verst. An-

gehörige
- Josef u. Theresia Quatember
- Burgunde und Hariolf Hauber

 10.00 Uhr Taufe von Quentin Mateo Boy in 
Jagstzell

 10.00 Uhr Eucharistiefeier in Rosenberg
 14.00 Uhr Rosenkranz in Dankoltsweiler
Dienstag, 05. September 2023
 14.00 Uhr Eucharistiefeier in Rosenberg
Mittwoch, 06. September 2023
 18.00 Uhr Rosenkranz in Dankoltsweiler
 18.30 Uhr Eucharistiefeier in Dankoltsweiler

- Josef Spegel
- Rosamunde Spang u. verst. An-

gehörige
- Verstorbene der Familien Spang 

u. Fischböck
Donnerstag, 07. September 2023
 16.30 Uhr eucharistische Anbetung in Jagst-

zell und ab
 17.30 Uhr stille Anbetung bis 22.30 Uhr
 18.30 Uhr Eucharistiefeier in Rosenberg
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Freitag, 08. September 2023 – 
Fest Mariä Geburt
 13.00 Uhr Requiem für Maria Mayer in Jagst-

zell; die Urnenbeisetzung findet zu 
einem späteren Zeitpunkt im Fami-
lienkreis statt

 18.00 Uhr Rosenkranz in Hohenberg
 18.30 Uhr Eucharistiefeier in Hohenberg
Samstag, 09. September 2023
 18.30 Uhr Vorabendmesse in Rosenberg
Sonntag, 10. September 2023 – 
23. Sonntag im Jahreskreis
Welttag der sozialen Kommunikationsmittel
 8.30 Uhr Eucharistiefeier in Hohenberg
 9.25 Uhr Rosenkranz in Jagstzell
 10.00 Uhr Eucharistiefeier in Jagstzell
  - Herta u. Adolf Gross
  - Frieda u. Alois Welzig
Montag, 11. September 2023
 8.30 Uhr Schülergottesdienst zum Schuljah-

resbeginn in Jagstzell

Kirchenchor
Die erste Chorprobe nach der Som-
merpause findet am Donnerstag, 
07. September um 20.00 Uhr im 
Vitusheim statt.

Zur Verstärkung unseres Teams suchen 
wir zum frühestmöglichen Termin eine

Hauswirtschaftskraft (m/w/d)
für 10 Std./Wo. an 4 Tagen
im Rahmen einer geringfügigen Beschäf-
tigung für den Kindergarten St. Vinzenz.
Das Aufgabengebiet umfasst die Essens-
ausgabe an 4 Tagen und die dazugehöri-
gen Aufgaben.
Die Einstellung und Vergütung erfolgt 
nach der Arbeitsvertragsordnung der Di-
özese Rottenburg-Stuttgart, vergleichbar 
Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes der 
Länder (TV-L).
Ihre schriftliche Bewerbung mit den übli-
chen Unterlagen richten Sie bitte bis zum 
10. September 2023 an die Kath. Kir-
chenpflege Jagstzell, Hauptstraße 9, 
73489 Jagstzell. 
Für Fragen steht Ihnen die Kindergarten-
leitung Frau Mettmann, Tel. 07967/6137, 
zur Verfügung.

Evangelische Kirchengemeinde 
Rechenberg
Evang. Kirchengemeinden Rechenberg und 
Weipertshofen
Zum Schloss 3, 74597 Stimpfach-Rechenberg
Telefon 07967/306, E-Mail: pfarramt.rechen-
berg-weipertshofen@elkw.de

Das Gemeindebüro ist dienstags von 9.00 Uhr 
– 12.00 Uhr geöffnet. 
Pfarrer Rainer Oberländer erreichen Sie außer-
halb der Öffnungszeiten sowohl per E-Mail als 

auch per Telefon. Gegebenenfalls können Sie 
auch eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter 
hinterlassen. Wir rufen Sie zurück, sobald es 
möglich ist.

Sonntag, 03. September 2023
(13. Sonntag nach Trinitatis)
Wochenspruch: Christus spricht: Was ihr getan 
habt einem von diesen meinen geringsten Brü-
dern, das habt ihr mir getan.  Matth. 25,40

 9.00 Uhr Gottesdienst in Weipertshofen 
 10.15 Uhr Gottesdienst in Rechenberg 
Beide Gottesdienste mit Pfarrer i.R. Jag.
Thema: Adam und Eva
Beide Opfer sind jeweils für die eigene Gemeinde.
Sonntag, 10. September 2023
(14. Sonntag nach Trinitatis)
Wochenspruch: Lobe den Herrn, meine Seele, 
und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat.
 Ps. 103,2
 9.00 Uhr Gottesdienst in Jagstzell
 10.15 Uhr Gottesdienst in Weipertshofen
Beide Gottesdienste mit Pfarrerin Hirschbach.
Thema: Über das Leben der Hildegard von Bingen
Beide Opfer sind jeweils für die eigene Gemeinde.
 10.15 Uhr Kindergottesdienst in Rechenberg 
  Das erste Mal nach den Sommer-

ferien.

Vereinsmitteilungen

Schützengilde Jagstzell

Kinderferienprogramm „Bogen-
schießen“ der Schützengilde ein 
voller Erfolg 
Bogenschießen wie Robin Hood 

stand am 19.08.2023 auf dem Plan des Kinder-
ferienprogramms der Schützengilde Jagstzell.
Der Verein bietet hierfür das traditionelle Bo-
genschießen an, welches mit verschiedenen 
Bögen – angefangen von Recurve- über Blank-
bögen bis hin zu Langbogen – betrieben wird. 
Aber: Bogen spannen, Pfeil auf das Ziel richten, 
loslassen und – Volltreffer – ganz so einfach 
funktioniert das auch mit einem gewöhnlichen 
Bogen nicht. Die Jungen und Mädchen lernten, 
dass besondere Rituale und vor allen Dingen 
Disziplin eingehalten werden müssen.
27 Jugendliche im Alter von sieben bis 14 Jah-
ren aus Stimpfach und Rosenberg zeigten auf 
dem Schießgelände der Schützengilde Jagstzell 
in drei Gruppen ihr Interesse und Talent beim 
Bogenschießen. Was ist wichtig beim Bogen-

Fleißige Hände binden Weihbüschel 
Zu Mariä Himmelfahrt am 15. August werden traditio-
nell Weihbüschel, die aus Königskerze, Getreide, Kräu-
tern und Blumen bestehen, in der Kirche gesegnet. Die 
Weihbüschel sind neben dem Segen für Menschen, Haus 
und Hof auch Ausdruck der Dankbarkeit für die Ge-
schenke der Schöpfung.
Ein Team aus fleißigen Frauen und Männern hat auf 
Wiesen und Feldern zahlreiche Kräuter, Ähren und Blu-
men gesammelt und damit über 100 Weihbüschel ge-
bunden. Diese wurden beim Gottesdienst an Mariä 
Himmelfahrt gegen eine Spende an die Gottesdienst-
besucher abgegeben. Den Erlös von 518,50 Euro er-
hält „Kipepeo – Förderverein Kenia e.V.“, Sonja 
Amolo (geb. Engelhard). Herzlichen Dank an alle, die 
zu diesem Spendenergebnis beigetragen haben. 
Irmgard Engelhard Silvia Schlosser  Fotos: privat



1. September 2023  l  Nummer 35  l  Seite 12

schießen? Eine ruhige Hand und ein gutes Ziel-
vermögen. Dabei gibt es im Umgang mit Pfeil 
und Bogen strenge Regeln, die unbedingt be-
achtet werden müssen. Buchstäbliche Schüt-
zenhilfe gab es deshalb für die jungen Bogen-
schützen von mehreren freiwilligen Mitgliedern 
der Bogengruppe unter Leitung von Karl Rieth-
müller sowie Martin Geier. 
Geschossen wurde auf große Zielscheiben und 
Luftballons. Für die Kinder war es jedenfalls ein 
großer Spaß, sich mit dem nicht ganz einfachen 
Sportgerät unter fachlicher Anweisung näher an-
zufreunden. Stand früher das Jagen zum Lebens-
unterhalt im Mittelpunkt, steht heute vor allem 
das sportliche Abenteuer mit Pfeil und Bogen in 
der freien Natur im Vordergrund. Zum Abschluss 
gab es für die jungen Bogenschützen leckere 
Grillwürste und kühle alkoholfreie Getränke.

Neben dem sportlichen Schießen mit Luftge-
wehr, Luftpistole und Kleinkalibergewehr bietet 
die Bogengruppe der Schützengilde Jagstzell 
das abenteuerliche Bogenschießen im Ferien-
programm der Gemeinde schon seit ihrer Grün-
dung an. Obwohl das Bogenschießen bis vor 
Kurzem noch als eine Randsportart gilt, erfreut 
es sich in den letzten Jahren steigender Beliebt-
heit. Vor etwas mehr als zehn Jahren hat der 
Verein eine eigene Abteilung für Bogenschützen 
gegründet - seither ist sie ein fester Bestandteil 
des sportlichen Angebots. Rund 30 Erwachsene 
und Jugendliche zählt die Abteilung inzwischen 
- mit stetig steigender Tendenz. Das Training 
findet immer sonntags von 9.00 bis 12.30 Uhr 
auf der Bogenwiese hinter dem Schützenhaus 
statt. 
SGi Jagstzell, Pressewart

SV Jagstzell

Aktive
Zerschmetternde Aufholjagd
Am vergangenen Sonntag empfing 
der SV Jagstzell für das erste Heim-

spiel der Saison den FSV Zöbingen. Da beide 
Mannschaften mit einer Niederlage in die Sai-
son gestartet sind, deutete sich ein hitziges 
Spiel an, um sich mögliche Punktgewinne zu 
sichern.
Das Spiel startete direkt fulminant durch einen 
druckvoll aufspielenden SVJ, welcher den Gäs-
ten keine Chance zum Luftholen ließ. Bereits in 
der fünften Spielminute konnte man sich nach 
einem Ballgewinn im Mittelfeld über die linke 
Außenbahn freispielen. So gelang der Ball zu 
Sebastian Kuhn, welcher auf den frei stehenden 
Leon Runge ablegte. Dessen wuchtiger Schuss 
konnte noch leicht abgefälscht werden, fand 
aber trotzdem den Weg ins Tor zur frühen Füh-
rung des SV Jagstzell. Die Gegner, sichtlich ge-
schockt von dem präsenten Auftreten der 
Heimherren, fanden auch in den kommenden 
Minuten keine Antwort auf das Spielgeschehen. 
Nur 10 Minuten später konnte nach einem ge-
wonnenen Zweikampf im Mittelfeld der Ball 
wieder nach vorne getrieben werden. Über den 
agilen Jonathan Erhard gelangte der Ball zu 
Timo Ziegler, welcher den Torwart geschickt 
überwand und so die Führung ausbauen konnte. 
Nun mit allen Trümpfen in der Hinterhand des 
SV Jagstzell versuchte man das Spiel nach sei-
nem Belieben zu verwalten.
Dies hinderte den SVJ nicht daran weiter ge-
fährlich aufzuspielen, sodass Erhard erneut vor 
dem Tor stand, diesmal aber den frei stehenden 
Philipp Wunder bediente. Dieser grätschte den 
Ball in das Tor rein, welches allerdings aufgrund 
einer vermeintlichen Abseitsposition zurück-
genommen wurde, sodass es bei der 2-Tore-
Führung blieb. In der Folge ließ sich der SV 
Jagstzell zu zwei fatalen Minuten verleiten, in 
welcher man postwendend den Ausgleich hin-
nehmen musste. Zunächst leistete man sich 
eine Unaufmerksamkeit beim Rausschieben der 
Abwehr, sodass der Gegenspieler ungestört den 
Torhüter überwinden konnte. Nur kurze Zeit 
später erhielten die Gäste dann eine Ecke, 
scharf auf den zweiten Pfosten ausgeführt, bei 
welcher Stefan Kucher unglücklich den Ball per 
Kopf ins eigene Tor lenkte. Kurz vor Pausenpfiff 
hatte Axel Probst nach einem Freistoß noch die 
faustdicke Gelegenheit die Führung wieder-
herzustellen, scheiterte aber am stark reagie-
renden Torwart. So ging man nach einer starken 
halben Stunde und zwei schwachen Minuten 
nur mit einem 2:2-Unentschieden in die Pause.
In der zweiten Halbzeit setzte man alles darauf, 
für die erneute Führung zu sorgen, wobei dies-
mal die Zielstrebigkeit im Zusammenspiel nach 
vorne fehlte. So entwickelte sich ein Spiel auf 
Augenhöhe ohne wirkliche Highlights vor dem 
Tor. In der 67. Minute verfiel man nach einem 
zu leichten Ballverlust wieder in einen Konter, 
welchen Zöbingen über wenige Stationen clever 
ausspielte und so erstmals in Führung ging. Nun 
drohte der SVJ alles zu verspielen, was man sich 

Gemischte Gruppe aus 4 Ortschaften

Gruppe aus Jagstzell

Gruppe aus Stimpfach
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erarbeitet hatte. Allerdings hatte Jonathan Er-
hard nach einem großen Getümmel die richtige 
Antwort auf das erhitzende Spiel. Nach einem 
Pfostentreffer von Ziegler schaltete Erhard am 
schnellsten und überwand den Torhüter zum 
erneuten Ausgleich. Die Gäste blieben aber cool 
und warteten, bis sich Fehler in der Abwehr-
kette des SVJ bildeten und konnten drei Minu-
ten darauf wieder Zöbingen an die Front brin-
gen. In der Schlussphase blieb Jagstzell 
druckvoller, konnte aber das Abwehrbollwerk 
der Gäste nicht durchbrechen, sodass man mit 
einer weiteren unglücklichen Niederlage immer 
noch nur 0 Punkte auf dem Konto hat.

Reserve:
Den Auftakt dieses Spieltags machte die Re-
serve, welche damit gleichzeitig ihr erstes Spiel 
der Saison bestreiten konnte. Wie auch bei der 
ersten Mannschaft dauerte es keine 10 Minu-
ten, bis das erste Tor fiel. Allerdings konnten die 
Gäste diesmal für das erste Ausrufezeichen 
sorgen. Nach einem maßgenauen Eckball stand 
ein Zöbinger völlig frei und konnte so ungehin-
dert den Ball ins obere Eck setzen. Davon ließ 
sich Jagstzell aber nicht beunruhigen und hatte 
sogleich auch mehr Spielanteile, wenngleich 
sich keine zwingenden Chancen sich daraus 
entwickelten. Lediglich nach einem direkten 
Freistoß von Felix Riethmüller war der gegneri-
sche Torhüter das erste Mal gezwungen den Ball 
zu parieren. In einer jetzt sehr starken Pressing-
phase des SVJ taten sich die Gäste immer 
schwerer aus der Bedrängnis hinauszukommen. 
So ergaben sich weitere Möglichkeiten über 
Marcel Gerstmeier  und David Mack, bei wel-
chen allerdings die letzte Kraft und Entschlos-
senheit fehlte. Die Gegner machten es daraufhin 
besser und kamen mit einem schönen Steckball 
durch, welcher nach 30 Minuten für das zweite 
Tor des Spiels sorgte. Kurz vor Halbzeitpfiff 
konnte Felix Riethmüller allerdings wieder Hoff-
nung auf mehr machen. Dieser setzte sich im 
Mittelfeld gegen mehrere Mitspieler durch und 
schloss aus 25 Metern mal ab. Dieser Schuss 
fand dann auch aufgrund des schwach reagie-
renden Torhüters den Weg ins Glück, sodass 
man nur mit einem Tor Abstand in die Pause 
ging.
In der zweiten Halbzeit zeigte sich das gleiche 
Bild des spielbestimmenden SV Jagstzell, aller-
dings ohne die benötigte Schärfe nach vorne. 
Besser umsetzen konnte man es dann in der 71. 
Spielminute, in welcher Tobias Süss nach star-
kem Zusammenspiel Philipp Soiné vorlegte, 
welcher kühl ins lange Eck abschloss. Dieser 
Ausgleich währte aber nicht lange, da Zöbingen 
nach einem Schnittstellenball wieder den Weg 
zum Tor fand und zur erneuten Führung den Ball 
einschieben konnte.
Für den Schlusspunkte sorgte allerdings der 
Rückkehrer Andreas Wunder, welcher den Ball 
über die Stationen Riethmüller und Süss erhielt 
und dann keine Probleme hatte den Ball mit 
seiner Erfahrung ins Tor einzuschieben. So ging 
dieses hektische Spiel mit einem unglücklichen 
3:3-Unentschieden aus, wobei auch hier deut-
lich mehr drin war.

Am kommenden Sonntag ist der SV Jagstzell 
zu Gast beim aktuellen Tabellenführer, der 
SGM Union Wasseralfingen. Wir hoffen auch 
hier auf eure zahlreiche Unterstützung, um 
die ersten Punkte einfahren zu können!

DRK Jagstzell

Die Wälder und Felder rund um Dankolts-
weiler wollen bei unserer nächsten Wande-
rung durchstreifen. 
Treffpunkt zur Wanderung ist am Dienstag, 
den 05. September 2023 um 13.30 Uhr 
beim Parkplatz am Rettungszentrum, in der 
Straße „An der Jagstbrücke“. Hier bilden wir 
Fahrgemeinschaften und fahren nach Dank-
oltsweiler zum Parkplatz bei der Kirche. 
Weitere Wanderfreunde können hier noch zu 
uns stoßen. 

Start zur Wanderung hier um 13.45 Uhr. Die 
reine Wanderzeit beträgt etwa 2,00 bis 2,50 
Stunden. Eine Einkehr am Ende der Wande-
rung ist vorgesehen. Jedermann, ob jung oder 
alt, ist zur Teilnahme herzlich eingeladen! 
Gutes Schuhwerk ist bei unseren Wanderun-
gen immer zu empfehlen! Eine Anmeldung ist 
nicht erforderlich. 
Die nächste Wanderung findet wieder am 
Dienstag, den 10. Oktober 2023 statt. 
DRK Jagstzell - Wandern – Otto Zwerger

Wir dürfen im kom-
menden Jahr 100 Jah-
re Chorgeschichte 
feiern.
Zu diesem außerge-
wöhnlichen Ereignis 
suchen wir dich für 
unseren gemischten 
Projektchor für unser 
Jubiläumskonzert am 
19. und 20. April 2024. 
Wenn du Spaß am 
Singen hast, dann 
komm doch unver-
bindlich am Montag, 
11.09.2023 zu uns 
ins Alte Schulhaus in 
Dankoltsweiler. Wäh-
rend der Sommerzeit 
beginnen wir um
20.00 Uhr. 
Wir freuen uns 
auf dich!

Spielbeginn:
1. Mannschaft: 15.00 Uhr
Reserve: 13.00 Uhr

Gesangverein Dankoltsweiler
Projektchor Gesangverein Dankoltsweiler
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Was sonst noch 
interessiert

Trauercafé Lichtblick und Trauercafé 
„Mitten im Leben“
Diese Angebote des ambulanten ökumenischen 
Hospizdienstes Ellwangen sind für Trauernde, 
die einen Angehörigen verloren haben. Das 
Trauercafé „Mitten im Leben“ richtet sich eher 
an jüngere Menschen und Menschen, die in der 
Lebensmitte Abschied von einer nahe stehenden 
Person nehmen mussten.

An beiden monatlich stattfindenden Veranstal-
tungen können Sie teilnehmen, so wie Sie sich 
gerade in Ihrer Trauer fühlen. Miteinander ins 
Gespräch zu kommen, ist ebenso möglich wie 
einfach still dabei zu sein.

Es entstehen keine Kosten, eine Anmeldung ist 
nicht erforderlich. Infos gibt es unter Telefon 
0162/7641044.
Nächste Treffen:
Café Lichtblick
Freitag, 8. September, 9.30 Uhr - 11.00 Uhr, 
Speratushaus, Freigasse 3, Ellwangen
„Mitten im Leben“, Samstag, 9. September, 
15.00 - 16.30 Uhr,
Speratushaus, Freigasse 3, Ellwangen

Secondhand-Basar

Herzliche Einladung zur Kirchberger Kleider-
börse des Ev. Kindergartens Sonnenschein am 
Samstag, den 30. September 2023 von 14.00 
- 17.00 Uhr in der Kirchberger Festhalle, 
Crailsheimer Str. 34, 74592 Kirchberg.
Angeboten werden gut erhaltene Kinderklei-
dung, Spielsachen, Kinderwägen, Bücher u.v.m. 

Auch für das leibliche Wohl ist mit herzhaften 
Snacks, Leberkäse, Kuchen, Kaffee, Waffeln, Eis, 
Bier und Sekt gesorgt.
Tischreservierung bis 19.09.2023 per Mail an 
kleiderbasar.kirchberg@web.de
Tischmiete: 12,- € Einzeltisch; 22,- € Doppel-
tisch
Wir freuen uns auf einen gemütlichen Abend 
mit Ihnen und tollen Ver- und Einkäufen!
Das Kirchberger Kleiderbörse-Team 

Sozialverband VdK –  
Ortsverband Ellwangen
Freitag, 8. September 2023, 14.30 Uhr, Treff-
punkt Campingplatz Fuchs in der Gaststätte 
„Seeschenke“, Haselbach: gemütlicher Kaffee-
nachmittag mit der Möglichkeit, den Hasel-
bachsee zu umwandern. Abschluss mit einem 
gemütlichen Vesper. Eine Anmeldung ist erfor-
derlich bei Herrn Sauter unter Tel. 
01520/9165142. 
Bitte beachten: Die VdK-Lotsensprechstunde im 
Rathaus findet bis auf Weiteres nicht statt.
Nähere Informationen auch unter 
www.vdk.de/ov-ellwangen.  

Landfrauenverein Stimpfach
Kreatives Herbstbasteln aus Naturmaterialien 
mit Moni Brenner am Mittwoch, 27.09.2023; 
Kurs 1 um 17.00 Uhr und Kurs 2 um 19.30 Uhr; 
in der Schule in Stimpfach.
Wir basteln einen herbstlichen Kranz; Mitglie-
der frei, Nichtmitglieder 10,- €; Materialkosten 
nach Verbrauch, Anmeldung bitte bei Rafaela 
Erhardt, Tel. 07967/710355 bis 17.09.2023

Veranstaltung MSV Bühlertann
Renn-Action mit Oktoberfest in Bühlertann
Von 29. September bis 1. Oktober ist wieder 
heiße Rennaction und Oktoberfest in Bühler-
tann angesagt!
Zum Finale der Deutschen Crosscountry Meis-
terschaft werden mehr als 600 Fahrer erwartet. 
Darunter auch viele Fahrer vom MSV Bühler-
tann. Zwei volle Tage Spannung und Adrenalin 
bei freiem Eintritt.
Ein Highlight bildet das Charly Wiedmann Me-
morial-Race der jüngsten Fahrer in der 50 ccm 
Klasse und der Supersprint der Profis. Rennbe-
ginn ist an beiden Tagen um 8.30 Uhr.
Absolute Topbands beim Oktoberfest!
Im Rahmen des Rennens findet auch in diesem 
Jahr das Bühlertanner Oktoberfest statt. Am 
Freitag und Samstag gibt es im beheizten Fest-
zelt leckere bayrische Spezialitäten und eine 
zünftige Musik. Der MSV Bühlertann hat weder 
Kosten noch Mühen gescheut mit den Members 
am Freitag und den Lausbuam am Samstag zwei 
hochkarätige Volksfestbands zum Bühlertanner 
Oktoberfest zu holen.
Zeltöffnung an beiden Abenden ist um 18.00 
Uhr der Eintritt beträgt € 5,-. Die Tischreser-
vierung ist bereits geöffnet.
Renn-Action bei Kaffee und Kuchen: Sonntag-
mittag erwartet euch zur Rennaction die längs-
te Kuchentheke der Region.

Kulturgestalten
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DAS PROGRAMM FÜRS WOCHENENDE:
Der Freitag:
 18.00 Uhr  Oktoberfest, Zeltöffnung
 19.00 Uhr  Fassanstich mit Bürgermeister Fal-

lenbüchel
 20.00 Uhr  Oktoberfest mit den Members, in 

den Pausen DJ Indi
Der Samstag:
 9.00 Uhr  Rennbetrieb, Finale GCC bis 19.00 

Uhr
 12.00 Uhr  Kids Race Charly Wiedmann Memo-

rial
 18.00 Uhr  Oktoberfest, Zeltöffnung
 19.00 Uhr  Oktoberfest mit den Lausbuam, in 

den Pausen DJ Indi
Der Sonntag:
 9.00 Uhr  Rennbetrieb, Finale GCC bis 17.00 

Uhr
 14.00 Uhr  Kaffee & Kuchen im beheizten Fest-

zelt mit der längsten Kuchentheke 
der Region

 18.00 Uhr  Ausklang mit Gesamtsiegerehrung 
der GCC-Serie

Förderverein/Musikverein Fronrot

Fußball-Gerümpelturnier
Der Musikverein Fronrot veranstaltet am 2. und 
3. September 2023 sein Hobby-Fußballturnier 
auf dem Bolzplatz bei Hettensberg. Das Fest 
startet am Samstag um 15.30 Uhr mit einem 
Elfmeter-Turnier. Die Siegerehrung findet gegen 
17.30 Uhr statt. Ab 18.00 Uhr gibt es Siedfleisch 
mit Meerrettich und Schnitzelburger. Zur musi-
kalischen Unterhaltung spielt der Musikverein 
Fronrot. Am Sonntag findet ab 10.30 Uhr das 
Fußballturnier statt. 10 Hobbymannschaften 
kämpfen um den Sieg – und das Spanferkel. 
(Den Spielplan findest du in Kürze unter www.

musikverein-fronrot.de.) Schau gerne zum Mit-
tagessen vorbei. Es gibt Braten und Schnitzel 
mit verschiedenen Beilagen und danach Kaffee 
und Kuchen. Gegen 17.00 Uhr findet die Sieger-
ehrung statt. Der Musikverein Fronrot lädt herz-
lich ein und freut sich auf deinen Besuch.

Gesundheits- und Reha-Sportverein 
BW Abt. Ellwangen
Reha-Gymnastik im Fitnesspark HOMOLKA, 
Rindelbach 
Wiederbeginn ab Dienstag, 12.09.2023, 16.30 
- 17.30 Uhr, Mittwoch, 17.00 - 18.00 Uhr, Don-
nerstag, 16.30 - 17.30 Uhr, Freitag, 10.00 - 
11.00 Uhr; durch Ärzte und Krankenkassen un-
terstützt mit FmBl. 56, kostenlos/ohne 
Zusatzkosten für gesetzl. Vers., FmBl. 850 durch 
Rentenvers. Gymn. im Stehen oder Sitzen, mit 
und ohne Kleingeräte, ohne Musik. Teilnahme 
jederzeit möglich, für Privatversicherte und 
Selbstzahler nach Rücksprache. Infos: Ingo 
Bussenius, Tel. 07961/52105, 0172/9672628, 
ingbussenius@live.de

Nachhaltiger Konsum am 21.9.2023 
+ Heizen in Zukunft  
am 5.10.2023/21.11.2023
Mehr Nachhaltigkeit und Klimaschutz bei 
Konsum & Co. 
mit Sarah Wiener, 21.9.2023, 18.00 - 19.30 
Uhr 
Sarah Wiener ist bekannt als Fernsehköchin und 
Restaurantinhaberin. Seit einigen Jahren ist sie 
Mitglied des Europäischen Parlaments. Sie wird 
gemeinsam mit jungen Menschen diskutieren, 
wie wir unser Leben nachhaltig und klima-

schonend gestalten können. Welche positiven 
Effekte entstehen dadurch auf andere Bereiche 
– beispielsweise die Artenvielfalt? Wie schaffen 
wir eine persönliche Wende? Wie können wir 
uns gegenseitig bestärken, um gute und gesun-
de Gewohnheiten zu festigen und andere mit 
unserem Lebensstil zu inspirieren? Wie schaffen 
wir es, alle in der Gesellschaft mitzunehmen? 
Die Perspektiven zukünftiger Generationen 
werden ausdrücklich angesprochen.
Die Veranstaltung wird zusammen mit dem 
Landesjugendring Baden-Württemberg organi-
siert.

Wie heizen wir in Zukunft?
5.10.2023 oder 21.11.2023, 18.00 - 20.30 
Uhr 
Viele Gebäudeeigentümerinnen und -eigentü-
mer treibt die Frage um, wie sie ihr Haus in 
Zukunft beheizen sollen. Auch Kommunalver-
waltungen befassen sich mit der Frage, wie Be-
wohnerinnen und Bewohner in Zukunft mit 
Wärme versorgt und die Treibhausgasemissio-
nen in Gebäuden drastisch gesenkt werden 
können. Kommunale Wärmepläne weisen zum 
Beispiel Gebiete für neue oder erweiterte Wär-
menetze aus, die mit erneuerbaren Energien 
und betrieblicher Abwärme gespeist werden. In 
Gebieten mit geringerer Wärmedichte können 
dezentrale Systeme wie Wärmepumpen einge-
setzt werden. Was bedeuten diese Perspektiven 
technisch und finanziell für die Bürgerschaft? 
Welche Vor- und Nachteile sind damit verbun-
den und was ist bei der Entscheidung für die 
Heizung der Zukunft zu berücksichtigen? 
Die Veranstaltung findet in Kooperation mit der 
Klimaschutz- und Energieagentur Baden-Würt-
temberg statt. 
Anmeldungen und weitere Informationen zu 
den genannten Veranstaltungen: https://um-
weltakademie.baden-wuerttemberg.de/fachta-
gungen-und-fortbildungen/

Hunger ist das Letzte.

Wir haben die Chance, etwas 
dagegen zu tun. Jetzt spenden!
www.savethechildren.de



Ihre 
Spende

hilft!
www.drk.de

Überlebenswichtig, 
aber nicht 
selbstverständlich.

Sauberes 
Wasser.

Friedrich Kicherer GmbH & Co. KG | Ludwig-Lutz-Straße 4 | 73479 Ellwangen | kicherer.de/karriere

Was bringen Sie mit?
• Spaß am Fahren, technische Begabung, Verantwortungsbewusstsein
• Führerschein Klasse CE und einschlägige Berufserfahrung
• Zuverlässigkeit, sorgfältiges und selbständiges Arbeiten

Was bieten wir Ihnen?
• Je nach Wunsch Regionaltouren mit täglicher Heimkehr oder Fernverkehr
• Eine attraktive, übertarifliche und leistungsgerechte Vergütung, Urlaubs-

und Weihnachtsgeld, Arbeitskleidung und Spesen
• Betriebliche Sozialleistungen und Gesundheitsmanagement 
• Hausinterne Weiterbildung nach dem BKrFQG. Wir sind Ausbildungsstätte

gemäß § 7 Abs. 1 Nr. 3 BKrFQG
• Ein wachsendes innovationsstarkes Unternehmen mit einem Fuhrpark 

mit über 120 eigenen Fahrzeugen
• Ein wertorientiertes und modernes Arbeitsumfeld

Weitere Informationen bei unserem Verkehrsleiter
Herrn Michael Röther, Tel. 07961 885-259
Schriftliche Bewerbung bitte an bewerbung@kicherer.de

KOMM INS TEAM!
Für die Erweiterung unseres Fuhrparks suchen wir LKW-Fahrer (m/w/d)

T

T
T

T

T

T

Wir schlachten nur Tiere aus unserer Umgebung HEISSE THEKE 

www.metzgerei-wieland.dewww.metzgerei-wieland.de

T

Fleischwaren Wieland
GmbH & Co. KG

Jagstzell · Crailsheimer Str. 6/1 · Telefon 0 79 67/7 10 82 74
Hauptgeschäft Gaildorf · Telefon 0 79 71/63 41

Angebot gültig vom 31.08. bis 06.09.2023
Solange Vorrat reicht

Saftiger Rinderbraten
"Hohe Rippe"  100 g 1,49 H

Siedfl eisch "Überzwerch"

o. Kn.  100 g –,95 H

Zarte Schweineschnitzel 100 g 1,19 H

Marinierte Schweine-
bauchscheiben 100 g –,98 H

Heißrauchschinken und
Gewürzschinken 100 g 1,98 H

Rauchfrische Saiten 100 g  1,45 H

Stuttgarter Schinkenwurst und
Tiroler Schinkenwurst 100 g 1,40 H

Gerauchte Bauernbratwurst und
ger. Paprikawurst 100 g 1,48 H

Hausmacher Maultaschen und 
hausm. Wurstsalat 100 g 1,28 H

PLATZIERUNGSWÜNSCHE 
WERDEN NACH MÖGLICHKEIT BERÜCKSICHTIGT


